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die fachzeitschrift für Kommunal- und
landespolitik in nordrhein-Westfalen

dr. bernd Jürgen schneider
Hauptgeschäftsführer stgb nrW

Hilfe mit Folgen
eine Kommune möchte eine gesellschaft unterstützen, die

einen Veranstaltungssaal betreibt für Kulturveranstaltungen

und Kongresse. eine andere Kommune will das örtliche

Krankenhaus modernisieren und dauerhaft offen halten. ein

ganz normaler Vorgang. aber im europäischen binnenmarkt

kann man nicht ohne weiteres Zuschüsse und subventionen

vergeben. Wer nicht aufpasst, hat rasch ein beihilfe-Verfahren

am Hals. 

diesen restriktionen liegt die Überlegung zugrunde, dass

der europäische binnenmarkt allen frei zugänglich sein soll -

frei von Zollschranken, reisehemmnissen, aber auch frei 

von Wettbewerbsverzerrung. eine solche entsteht, wenn ein

staat, ein land oder eine Kommune einem unternehmen

Vergünstigungen gewährt, anderen aber nicht. Würden das

alle so machen, könnte man grenzüberschreitendes,

ja schon überregionales Wirtschaften vergessen. ein 

Wettbewerb, der letztlich die Qualität der Produkte steigern

und die Preise senken soll, käme nicht zustande.

dagegen hat die europäische union das beihilferecht 

entwickelt. Wer subventionen geben will, muss diese unter

umständen vorab bei der europäischen Kommission 

anmelden und genehmigen lassen. unterlässt man dies,

geht man das risiko ein, dass die entsprechenden Verträge

nichtig sind und die gewährte unterstützung zurückgefordert

werden muss. ein kommunal sinnvolles, erfolgsträchtiges

Projekt kann dadurch im Keim erstickt werden - vom 

imageschaden für die stadt oder gemeinde einmal ganz 

abgesehen.

aber ein beihilfeverfahren muss nicht sein. 95 Prozent der

fälle von kommunaler unterstützung an örtliche unternehmen

sind durch ausnahmeregeln abgedeckt. diese greifen aber

nur, wenn die geplante maßnahme individuell an die regeln

angepasst wird. Zum einen gibt es finanzielle bagatellgrenzen.

Wer mit seinem Vorhaben darunter liegt, hat nichts zu 

befürchten. dann gibt es das Kriterium des einzugsbereichs.

Wenn ein schwimmbad oder eine Klinik nur besucher/innen

oder Patient(inn)en aus der näheren umgebung anzieht,

läuft man nicht gefahr, dass dadurch der europäische 

binnenmarkt gestört wird.

Zugegeben: alles was mit der europäischen union zu tun

hat, ist kompliziert. das gilt auch für das beihilfenrecht. aber

man kann - und muss - sich externen rat holen. gerade

kleine Kommunen sollten sich nicht scheuen, diesen schritt

zu tun. Zudem gibt es mittlerweile praxisorientierte 

leitfäden - etwa vom bundeswirtschaftsministerium oder

von den kommunalen spitzenverbänden.

EDITORIAL
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BÜCHER UND MEDIEN

Kleines Handbuch der 
Krisenkommunikation
Hrsg. v. Deutscher Landkreistag, Deutscher Städ-
te- und Gemeindebund sowie GVV-Kommunalver-
sicherung VVaG, verfasst v. Jürgen Kleikamp, 11,4
x 16,5 cm, 92 S., 2. erweiterte und akt. Aufl., ISBN
3-00-056656-1, 7,95 Euro

Wie manage und überlebe ich Krisen? diese
frage steht im mittelpunkt des Handbuchs.
Wenn eine außergewöhnliche situation ein-

tritt, ist Krisenmanagement gefragt. Über einzuleitende maßnahmen
muss in wenigen minuten entschieden werden - minuten, 
welche die außenwirkung der Kommune und ihrer Verwaltung 
entscheidend bestimmen. das Handbuch bietet dazu nützliche 
Hilfestellung. so wird zwischen Personen- und ereigniskrise unter-
schieden, das Vorgehen im Krisenfall behandelt. Zudem wird auf me-
diennachfragen und interviewsituationen vorbereitet und es werden
zehn „goldene grundregeln der Krisenkommunikation“ erläutert.

Dämmmaßnahmen an
Gebäudefassaden 
Eine Zusammenfassung aktueller Diskussi-
onspunkte, hrsg. v. Bundesinstitut für Bau-,
Stadt- und Raumforschung (BBSR), verfasst
v. Claus Asam, DIN A 4, 20 S., BBSR-Analysen
Kompakt 11/2017, ISBN 3-87994-127-8, kos-
tenlos herunterzuladen unter www.bbsr.
bund.de 

dämmstoffe sind aus dem baualltag nicht
mehr wegzudenken. die Kritik an dämmstoffen konzentriert sich dabei
auf die fassadendämmung mit Wärmedämmverbundsystemen auf der
basis von Polystyrol. die analyse setzt sich mit der Kritik auseinander
und betrachtet dabei die aspekte Wirtschaftlichkeit, brandschutz, um-
welt und gesundheit, rückbau, entsorgung, recycling sowie baukultur.
im fokus steht die baufachliche betrachtungsweise. Zahlen und fakten
schaffen eine grundlage für eine sachliche diskussion.

Langes und gutes 
Leben in Arnsberg
Zukunft Alter gemeinsam gestalten, Bericht 2017,
hrsg. v. d. Stadt Arnsberg, A 4, 32 S., 1. Auflage,
im Internet kostenfrei herunterzuladen unter www.
arnsberg.de/zukunft-alter/bericht2017

die stadt arnsberg hat sich mit Herausforderun-
gen, Zielen und maßnahmen hinsichtlich der ge-
staltung einer stadt des langen und guten lebens
beschäftigt. die zunehmende lebenserwartung

und die ausdifferenzierung der lebensstile machen deutlich, dass die in-
frastruktur sowie unterstützungs- und freizeitangebote an die Verän-
derungen angepasst werden müssen. schwerpunktmäßig werden fünf
Handlungsfelder - etwa sozial- und gesundheitsleistungen, anpassung
der stadtstrukturen und dialog der generationen - erläutert.

Kommunale Forderungen zur Weiterentwicklung
des Beihilferechts     von Marc Elxnat

Bücher  26                                             Europa-News 28     

Titelfoto: alfexe - Fotolia

19

Grundlagen des Europäischen Beihilferechts 
von Anne Wellmann 6

INHALT 7�. Jahrgang oktober 20�7

Absicherungsmechanismen für die 
Vereinbarkeit mit EU-Recht    von Susanne Blask 16

Aktuelles aus dem Online-Portal Integration 
des StGB NRW 23

20

Neue Regeln für 
Einheimischen- 
modelle  

von Rudolf Graaff
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Konzept für Parks nach der 
Landesgartenschau
die landesgartenschau 2017 in der stadt Bad Lippspringe bleibt
auch nach dem abschluss am 15. oktober 2017 eine gartenschau.
das gelände mit Waldpark und Kaiser-Karls-Park soll auch in den
kommenden Jahren hochwertig gestaltet werden. so bleibt der
slogan „blumenpracht und Waldidylle“ ebenso erhalten wie die
neu inszenierte Waldkulisse sowie die spielewelt der elfen und
trolle. Veranstaltungen auch mit regionalen akteuren sollen re-
gelmäßig für abwechslung sorgen. mit dem neuen Konzept sollen
neben bürger/innen aus der region sowie familien mit Kindern
vor allem aktive Ältere mit interesse für gärten und Parks ange-
sprochen werden.

Denkmalschutzpreis für Online-Portal
das online-magazin rottenplaces.de aus der stadt Schloß Holte-
Stukenbrock wird mit dem deutschen Preis für denkmalschutz in
der Kategorie „internet“ geehrt. der Preis gilt als bundesweit höchs-
te auszeichnung im bereich denkmalschutz. mit der Plattform er-
greife der Herausgeber andré Winternitz „energisch Partei gegen
die Zerstörung und das Vergessen unseres gebauten erbes“, so das
deutsche nationalkomitee für denkmalschutz. rottenplaces.de ver-
öffentlicht seit 2009 fotos und artikel über verfallene bauwerke so-
wie orte der industriekultur in deutschland. dazu gehören etwa ein
aufgegebenes Zementwerk in der Stadt Geseke und die ehemalige
Weserwerft in minden.

Getreideernte in NRW etwas 
niedriger als 2016
im Jahr 2017 wurden in nordrhein-Westfalen 3,76 mio. tonnen ge-
treide geerntet. Wie das statistische landesamt information und
technik nrW mitteilte, wurden damit 2,5 Prozent weniger getreide
eingefahren als ein Jahr zuvor. Hitze und trockenheit im mai und im
Juni beeinträchtigten das Wachstum der Pflanzen. beim Winter-
weizen lag der ertrag pro Hektar mit 7,97 tonnen um 1,2 Prozent
unter dem Vorjahresniveau. die erntemenge sank dabei um 0,3 Pro-
zent auf 1,02 mio. tonnen. die anbaufläche der Wintergerste ver-
ringerte sich um 1,3 Prozent. bei roggen und Wintermenggetreide
wurde der anbau dagegen um 1,6 Prozent ausgeweitet. aufgrund
einer flächenausdehnung ergab sich auch für Hafer eine um 2,4
Prozent höhere erntemenge.

Mehr Übernachtungsgäste in Westfalen

der tourismus in Westfalen entwickelt sich weiterhin positiv. laut
tourismusbarometer des sparkassenverbandes Westfalen-lippe stieg
die anzahl der Übernachtungen in der region im ersten Halbjahr 2017
im Vergleich zum Vorjahr um fünf Prozent auf rund 12,7 mio. Wachs-
tumsmotor waren vor allem das sauerland und das ruhrgebiet, wo die
Übernachtungszahlen um 6,4 Prozent respektive fünf Prozent zunah-
men. steigende Zahlen verzeichneten auch der teutoburger Wald (Plus
4,2 Prozent), das münsterland (Plus 4,4 Prozent) sowie die region sie-
gerland-Wittgenstein (Plus ein Prozent).

Transparenz- und Berichtspflichten im 
Europäischen Beihilferecht     
von Evelyn Hoffmann und Anja Köhler

                                                 Gericht in Kürze  29

   

9

12Beihilferecht in der Praxis der Kommunen      
von Carsten Jennert und Nicolas Sonder                                                 

  Thema   Beihilfe

Erklärvideos für mehr Sicherheit in 
Flüchtlingsunterkünften    von Ralf Tornau 24



6 STÄDTE- UND GEMEINDERAT 10/2017

europäische beihilferecht verstoßen. es ist
nicht leicht, sich in dem dschungel an rege-
lungen zurechtzufinden oder darin eine sys-
tematik zu entdecken. neben den Vorgaben
des Vertrages über die arbeitsweise der euro-
päischen union (aeuV) hat die eu-Kommis-
sion mitteilungen und Verordnungen zu ein-
zelnen aspekten der beihilfe erlassen sowie
mehrere leitfäden erstellt. die große anzahl
von regelungen und die Vielzahl unbe-
stimmter rechtsbegriffe im beihilferecht,

Wenn Städte, Gemeinden oder deren Tochtergesellschaften einem
Unternehmen Vorteile gewähren, ist stets zu prüfen, ob dies 
mit EU-Recht vereinbar ist und wenn ja unter welchen Bedingungen

die für eine praktische anwendung interpre-
tiert werden müssen, machen einen rechts-
sicheren umgang in der Praxis schwierig.
dennoch ist für die Kommunen und kom-
munalen unternehmen ein grundlegendes
strukturverständnis der materie unentbehr-
lich, um praktisch relevante fälle zu erkennen
und richtig zu gestalten.

Zentrale Norm ausgangspunkt und zen-
trale norm zur Prüfung eines sachverhalts
auf beihilferechtliche relevanz ist art. 107
abs. 1 aeuV. Zu prüfen ist, ob ein unterneh-
men oder ein Produktionszweig eine begüns-
tigung aus staatlichen mitteln erhält, die nur
diesem zugutekommt - so genannte selek-
tivität - und die den Wettbewerb zwischen
den mitgliedstaaten verfälscht sowie den
Handel beeinträchtigt.1 nur wenn eine staat-
liche maßnahme alle Voraussetzungen des
art. 107 abs. 1 aeuV erfüllt, hat sie beihilfe-

Grundlagen des Europäischen Beihilferechts 

as europäische beihilferecht hat in 
den zurückliegenden Jahren zunehmend

an bedeutung gewonnen. es stellt eines der
instrumente dar, welche die schaffung eines
gemeinsamen marktes in der eu gewährleis-
ten sollen. es soll für einen fairen Wettbewerb
der einzelnen unternehmen sorgen und einen
subventionswettlauf zwischen den staaten
der eu verhindern. 
auch für städte und gemeinden hat diese
komplexe materie praktische relevanz.
denn kommunale Zuschüsse fließen in
unterschiedliche bereiche - in sport, freizeit,
Kultur, tourismus, gesundheit, infrastruk-
tur und Versorgung der bevölkerung. ganz
gleich, ob es sich um eine vergünstigte
Überlassung von sachmitteln oder Personal,
um Privatisierung, eine kommunale bürg-
schaft für beteiligungen oder um Zuschüsse
handelt - solche fälle können gegen das

▲ Das Beihilferecht ist seit Inkrafttreten der Römischen Verträge Anfang 1958 Bestandteil des EU-Rechts

Anne Wellmann 
ist Hauptreferentin
für kommunale 
Wirtschaft beim 
städte- und 
gemeindebund nrW
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1 Wichtige aufschlüsse zum beihilfebegriff gibt die bekannt-
machung der Kommission zum begriff der staatlichen bei-
hilfe im sinne des artikels 107 absatz 1 des Vertrags über
die arbeitsweise der europäischen union, abl. eu C 262
vom 19. Juli 2016, s. 1 ff.
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rechtliche relevanz. im anschluss daran
muss bewertet werden, wie die beihilfe in
zulässiger Weise gewährt werden kann. 
erste Voraussetzung ist das Vorliegen einer
begünstigung. der begriff der beihilfe ist wei-
ter gefasst als der der subvention. denn er
schließt nicht nur direkte leistungen wie
Zuschüsse ein, sondern auch maßnahmen,
die in unterschiedlicher Weise belastungen
mindern, die ein unternehmen normaler-
weise zu tragen hat. eine begünstigung liegt
immer dann vor, wenn eine leistung ohne
angemessene gegenleistung gewährt wird.
Ziele und gründe der gewährung einer bei-
hilfe spielen für die beurteilung keine rolle.
beispiele für begünstigung sind die Zufüh-
rung von Kapital, die gewährung von 
Zu schüssen sowie die Übernahme von Ver-
lusten und Haftungsverbindlichkeiten -bürg-
schaften, garantien -, die erbringung von
dienstleistungen oder die ermäßigung,
befreiung respektive stundung von steuern
und abgaben. 

Private investor test  die beurteilung, ob
eine gegenleistung angemessen ist und
damit keine begünstigung darstellt, erfolgt
durch den so genannten private investor test.
dabei wird geprüft, ob das unternehmen
eine Vergünstigung erhält, die es unter nor-
malen marktbedingungen nicht erhalten
würde. stellt sich beispielsweise die frage,
ob ein staatlicher Kredit eine beihilfe dar-
stellt, dann ist im rahmen des private inves-
tor tests zu prüfen, ob auch eine bank zu den-
selben Konditionen - etwa zum gleichen
Zinssatz - diesen Kredit gewährt hätte. 
auch liegt etwa bei Kapitalzuführung durch
die Kommune als gesellschafter keine
begünstigung vor, wenn der nominelle Wert

Kommune im einzelfall an.
Weitere Voraussetzung für das Vorliegen
einer beihilfe ist, dass die begünstigung nur
einem bestimmten unternehmen oder Pro-
duktionszweig zugutekommt. das ist nicht
der fall, wenn sie lediglich eine maßnahme
zur allgemeinen stärkung der Wirtschaft dar-
stellt. 

Eingriff in Wettbewerb eine beihilfe ist
nur anzunehmen, wenn eine begünstigung
den Wettbewerb verfälscht oder zu verfäl-
schen droht. die anforderungen an dieses
merkmal sind nicht sehr hoch. eine Wettbe-
werbsverfälschung liegt vor, wenn eine staat-
liche maßnahme in ein bestehendes oder
sich anbahnendes Wettbewerbsverhältnis
zwischen unternehmen oder Produktions-
zweigen eingreift und damit den Wettbe-
werb auf dem relevanten markt verändert
oder die Chancengleichheit zwischen mitei-
nander im Wettbewerb stehenden unter-
nehmen beeinträchtigt. es genügt bereits
die möglichkeit, dass es durch gewährung
staatlicher mittel zu einer beeinflussung des
marktes kommen könnte.
das merkmal „beeinträchtigung des Han-
dels“ ist eng verknüpft mit dem der Wettbe-

der anteile eines gesellschafters dem Wert
des Kapitals entspricht, das er in die gesell-
schaft einbringt. Hier können auch länger-
fristige rentabilitätsaussichten berücksich-
tigung finden.

Unternehmen oder Produktionszweig
der unternehmensbegriff im europäischen
recht entspricht nicht demjenigen im deut-
schen recht, sondern ist äußerst weit gefasst.
unternehmen ist jede wirtschaftlich tätige
einheit - unabhängig von ihrer rechtsform
oder finanzierungsart. maßgeblich ist vor
allem, ob die profitierende einheit güter oder
dienstleistungen auf einem bestimmten
markt anbietet - etwa medizinische dienst-
leistungen eines Krankenhauses oder
arbeitsvermittlung einer arbeitsagentur. 
dabei kommt es weder auf die rechtsform
noch auf die rentabilität an. somit können
auch Vereine diese Voraussetzung erfüllen.
ein Produktionszweig ist betroffen, wenn
nicht nur ein einzelnes unternehmen
begünstigt wird, sondern gleich mehrere
unternehmen oder eine gesamte branche
staatliche mittel erhalten. auch hier erfolgt
eine weite auslegung. neben allen gewer-
bezweigen werden auch freie berufe und
deren branche erfasst.
damit eine begünsti-
gung als beihilfe einzu-
stufen ist, muss sie zum
einen unmittelbar oder
mittelbar aus staatli-
chen mitteln gewährt
werden und zum ande-
ren dem staat zuzu-
rechnen sein. das ist der
fall, wenn die begüns-
tigung durch den staat
veranlasst ist. das
merkmal der Zurechen-
barkeit dient der erfas-
sung von sachverhal-
ten, in denen der staat
zwar nicht selbst mittel
zur Verfügung stellt,
aber ein von ihm
beherrschtes privates
unternehmen - etwa
ein zu 100 Prozent kom-
munales unternehmen.
Hier kommt es auf die
einflussnahme der
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◀ Arbeitsvermittlung 
durch Arbeitsagenturen
fällt unter das 
EU-Beihilferecht

Deeskalation

Selbstsicherheit

Gewalt-

prävention
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werbsverfälschung. eine begünstigung beein-
trächtigt den Handel zwischen den mitglied-
staaten bereits dann, wenn sich der Handels-
verkehr ohne die gewährung der beihilfe in
anderer Weise entwickeln könnte. eine poten-
zielle beeinträchtigung reicht also aus. 
der innergemeinschaftliche Handel ist ins-
besondere bei rein lokalen sachverhalten
nicht beeinträchtigt - etwa wenn es sich um
einrichtungen handelt, die im Wesentlichen
nur von den einwohner(inne)n einer Kom-
mune genutzt werden oder bei denen der
einzugsbereich überschaubar ist wie bei-
spielsweise musikschulen, Volkshochschulen
oder schwimmbäder. in diesen fällen ist eine
begünstigung nicht als beihilfe zu qualifizie-
ren.

Nicht zwingend Notifizierung selbst
wenn eine begünstigung grundsätzlich alle
Voraussetzungen des art. 107 abs. 1 aeuV
erfüllen würde, heißt dies noch nicht, dass
zwingend das komplexe notifizierungsver-
fahren, das in nrW über das beihilfereferat
des ministeriums für Wirtschaft, innovation,
digitalisierung und energie (mWide) bean-
tragt wird, eingeleitet werden muss. Viel-
mehr ist in den meisten fällen eine notifi-
zierung gar nicht notwendig. Wichtig sind
insbesondere die einhaltung von transpa-
renz- und berichtspflichten sowie auch die

interne dokumentation der entscheidungen.
geringfügige beihilfen, die so genannten
de-minimis-beihilfen2, sind von der anmel-
depflicht befreit, da sie keinen nennenswer-
ten einfluss auf den grenzüberschreitenden
Handel oder Wettbewerb haben. die de-
minimis-Verordnungen legen fest, dass
Zuwendungen unterhalb eines schwellen-
wertes von 200.000 euro und bei der erbrin-
gung so genannter dienstleistungen von all-
gemeinem wirtschaftlichem interesse von
(dawi) 500.000 euro innerhalb von drei steu-
erjahren nicht der beihilferechtlichen Kon-
trolle unterliegen. 
in der regel sollte die einhaltung dieser
schwellenwerte zu beginn einer beihilfe-
rechtlichen Prüfung im fokus stehen, da dies
weitere beihilferechtliche Überlegungen
erübrigt. allerdings muss der Wert der bei-
hilfe im Voraus berechnet werden, und die
Kommune muss gegenüber dem begünstig-
ten unternehmen die beabsichtigte beihilfe
schriftlich benennen - unter berücksichti-
gung von de-minimis-beihilfen der zurück-
liegenden drei Jahre (Kumulierungsverbot).
die stadt oder gemeinde ist verpflichtet, die
unterlagen zehn Jahre lang aufzubewahren. 
eine juristische definition für den begriff
dawi gibt es nicht. gemeint sind dienstleis-
tungen, die von den behörden der eu-mit-
gliedstaaten auf nationaler, regionaler und

lokaler ebene als im allgemeinen interesse
liegend eingestuft werden und daher 
spezifischen gemeinwohlverpflichtungen 
unterliegen. darunter fallen in der regel leis-
tungen der flächendeckenden grundversor-
gung wie Wasserversorgung, abwasserbe-
seitigung, abfallentsorgung, medizinische
grundversorgung, rettungsdienst, sozial-
und bildungsdienste, der Kulturbereich
(museen, bibliotheken) und der sportbereich
(schwimmbäder) sowie der tourismus. die
so genannte dawi -mitteilung gibt weitere
Hinweise.3

Bedingungen für Freistellung der so
genannte freistellungsbeschluss4 regelt die
Voraussetzungen, unter denen begünstigun-
gen für die erbringung bestimmter öffentlicher
dienstleistungen auf der grundlage eines so
genannten betrauungsaktes - Vertrag, Ver-
waltungsakt - von der anmeldepflicht bei der
europäischen Kommission befreit sind. erfasst
werden dawi im bereich der sozialdienstleis-
tungen und dawi-tätigkeiten unterhalb eines
schwellenwertes von 15 mio. euro pro Jahr.
die Höchstdauer des betrauungsaktes, in den
ein Hinweis auf den freistellungsbeschluss
aufzunehmen ist, beträgt zehn Jahre.
die allgemeine gruppenfreistellungsverord-
nung5 (agVo) bietet den eu-mitgliedstaaten
die möglichkeit, unterschiedliche beihilfe-
maßnahmen ohne vorherige genehmigung
der Kommission durchzuführen unter ein-
haltung gruppenspezifischer schwellen-
werte, transparenz-und dokumentations-
vorgaben sowie anzeigepflichten, weil durch
diese maßnahmen keine Wettbewerbs-
verfälschung zu befürchten ist. 
freistellungen sind beispielsweise in folgen-
den bereichen möglich: beihilfen für kleine
und mittlere unternehmen (Kmu) in form
von investitionsbeihilfen, betriebsbeihilfen
und beihilfen zur erschließung von Kmu-
finanzierung, beihilfen für breitbandinfra-
struktur, für Kultur und erhaltung des kul-
turellen erbes, für sportinfrastruktur und
multifunktionale freizeitinfrastruktur sowie
für lokale infrastruktur. 
„unwissenheit schützt vor strafe nicht“ -
mögliche folge eines Verstoßes gegen das
eu-beihilferecht ist die Verpflichtung einer
Kommune, rechtswidrige beihilfen von den
Zuschussempfangenden zurückzufordern,
auch wenn dies deren insolvenz herbeiführt.
Wer sich hingegen im Vorfeld einer Zuwen-
dung mit den beihilferechtlichen Vorgaben
befasst, kann diese so gestalten, dass sie
einer Überprüfung durch die eu-Kommission
standhält. ◼

◀ Gemeinwohl-
orientierte 
Beihilfen etwa an
den Rettungsdienst
unterliegen nicht
der beihilferecht-
lichen Kontrolle
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2 Verordnung (eu) nr. 1407/2013 der Kommission über die
anwendung der artikel 107 und 108 des Vertrags über die
arbeitsweise der europäischen union auf de-minimis-bei-
hilfen vom 18. dezember 2013, abl. eu 2013 nr. l 352 s. 1

2 Verordnung (eu) nr. 360/2012 der Kommission über die
anwendung der artikel 107 und 108 des Vertrags über die
arbeitsweise der europäischen union auf de-minimis-bei-
hilfen an unternehmen, die dienstleistungen von allge-
meinem wirtschaftlichem interesse erbringen vom 25.
april 2012, abl. eu 2012 nr. l 114 s. 8

3 mitteilung der Kommission über die anwendung der bei-
hilfevorschriften der europäischen union auf ausgleichs-
leistungen für die erbringung von dienstleistungen von all-
gemeinem wirtschaftlichem interesse, abl. eu C 8 vom 11.
Januar 2012, s. 4 ff.

4 beschluss der Kommission über die anwendung von artikel
106 absatz 2 des Vertrags über die arbeits-weise der euro-
päischen union auf staatliche beihilfen in form von aus-
gleichsleistungen zugunsten bestimmter unternehmen,
die mit der erbringung von dienstleistungen von allgemei-
nem wirtschaftlichem interesse betraut sind, abl.  eu l 7
vom 11. Januar 2012, s. 3 ff.

5 Verordnung (eu) nr. 651/2014 der Kommission zur fest-
stellung der Vereinbarkeit bestimmter gruppen von bei-
hilfen mit dem binnenmarkt in anwendung der artikel 107
und 108 des Vertrags über die arbeitsweise der europäi-
schen union – allgemeine gruppenfreistellungsverord-
nung (agVo) - vom 17. Juni 2014, abl. eu nr. l 187 s. 1, ge-
ändert durch Verordnung (eu) 2017/1084 der Kommission
vom 14. Juni 2017 
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er staat bezuschusst viele infrastruk-
turen - etwa den bau von Krankenhäu-

sern -, institutionen wie beispielsweise 
tourismusorganisationen, kommunale un -
ternehmen und gemeinnützige Vereine
sowie tätigkeiten wie die durchführung

binnenmarkt verhindert oder beseitigt und
ein offener sowie wettbewerbsfähiger markt
geschaffen wird. Hierfür muss jede beihilfe im
grundsatz vorab von der europäischen Kom-
mission auf ihre Vereinbarkeit mit dem bin-
nenmarkt geprüft und genehmigt werden -
notifizierungspflicht und stillhaltegebot. 

Häufig Freistellung aufgrund der fülle
beihilferechtlicher sachverhalte sind jedoch
mit der Zeit unterschiedliche Vorschriften -
insbesondere allgemeine gruppenfreistel-
lungsverordnungen, freistellungsbeschluss
für dienstleistungen von allgemeinem wirt-
schaftlichem interesse (dawi), de-minimis-
Verordnungen - entwickelt worden, die
bestimmte beihilfen von der notifizierungs-
pflicht freistellen. um solche beihilfen - auch
einzelbeihilfen, die auf grundlage einer för-
derrichtlinie gewährt werden - im nachhinein
im rahmen eines monitorings erfassen zu
können, wurde das beihilferecht jedoch mit
immer weiter reichenden transparenz- und
berichtspflichten ausgestaltet. diese sind ein
zentraler bestandteil im beihilferechtlichen
Verwaltungsprozess. für die erfüllung dieser
Pflichten stellt die eu-Kommission drei elek-
tronische anmeldesysteme bereit: 

• state aid notification interactive 2 - sani2
• state aid reporting interactive - sari
• transparency award modul - tam

innovativer oder kreativer Projekte, die nicht
rentabel sind und daher nicht allein durch pri-
vate investoren finanziert werden. aufgrund
der Weite der einzelnen merkmale des 
beihilfetatbestands stellt die finanzielle unter-
stützung des staates - egal welcher art -
häufig eine staatliche beihilfe dar. 
Zwar ist nicht jedes eingreifen des staates
in den markt sogleich beihilferechtlich rele-
vant. ist der beihilfetatbestand erfüllt, gilt
es jedoch zu bedenken, dass die gewährung
staatlicher beihilfen nach dem eu-Primär-
recht, nach dem ein unverfälschter Wettbe-
werb in europa angestrebt wird, grundsätz-
lich verboten ist. 
insofern soll mit den regelungen in art. 107
ff. des Vertrages über die arbeitsweise der
europäischen union (aeuV) sichergestellt wer-
den, dass eine Wettbewerbsverzerrung im

Wer als öffentliche Stelle staatliche Beihilfen gewährt, muss diese
zumeist über eine elektronische Plattform bei der EU-Kommission
anmelden, wobei manchmal vorab eine Genehmigung nötig ist 

D

▲ Beihilferelevante Maßnahmen sind bei der Europäischen Kommission anzumelden

elektronisch Klarheit 

Transparenz- und Berichtspflichten 
im Europäischen Beihilfenrecht 
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die seit dem 1. Juli 2016 zusätzlich beste-
henden Veröffentlichungspflichten, die über
die dritte datenbank tam erfüllt werden,
sieht art. 9 agVo vor. Hiernach muss jede
einzelbeihilfe über 500.000 euro zusätzlich
bei tam angezeigt werden. diese eintra-
gung wird vom jeweiligen beihilfengeber
durchgeführt. daher erhält jede beihilfen
gewährende stelle einen entsprechenden
Zugang. 
das beihilfereferat im nrW-Wirtschafts-
ministerium hat hierfür seit inkrafttreten
der neuen Veröffentlichungspflichten ein
netz an administratorenkonten geschaffen
auf ebene der landesministerien, der
bezirksregierungen und der anderen nach-
geordneten behörden sowie der Kommu-
nen. diejenigen, die in der jeweiligen
behörde tatsächlich beihilfen gewähren,
können sich an die zuständigen adminis-
trator/innen ihrer behörde wenden, um ein
Konto bei tam zu erhalten. 

Kumuliert berechnen anhang iii der
agVo gibt die bei tam einzutragenden
daten an. bei der beurteilung, ob die
schwelle von 500.000 euro überschritten ist,
gilt, dass beihilfen, die ein beihilfeempfänger
für dasselbe Projekt von unterschiedlichen
bewilligungsbehörden erhält, kumuliert wer-
den müssen. 
auch notifizierte förderrichtlinien oder auf
deren grundlage gewährte einzelbeihilfen
sind berichts- und veröffentlichungspflichtig.
die notifizierung der förderrichtlinie selbst
ist über sani2 vorzunehmen. die jährliche
berichtspflicht zu den tatsächlichen ausga-
ben, die auf grundlage der notifizierten för-
derrichtlinie getätigt werden, ergibt sich aus

mitgliedstaaten der Kommission jährlich
einen bericht über die anwendung der
agVo. das bedeutet, dass die tatsächlichen
ausgaben im vorausgegangenen Jahr auf
grundlage der jeweiligen beihilfemaßnahme
einzutragen sind. da in die sari-datenbank
die daten von sani2 übernommen werden,
ist eine sorgfältige dateneintragung bereits
bei sani2 erforderlich. 

Erfassung datenbankkonform Zudem
sollten die ausgaben bezogen auf die beihil-
femaßnahmen während des laufenden Jah-
res so erfasst werden, dass die jährliche ein-
tragung bei sari erleichtert wird. so fragt
sari die tatsächlichen ausgaben respektive
die Kofinanzierung durch strukturfonds nicht
nur zu der gesamten förderrichtlinie ab, son-
dern auch zu den einzelnen artikeln in der
agVo, auf welche die förderrichtlinie gestützt
wird. die eintragungen erfolgen durch das
beihilfereferat im nrW-Wirtschaftsministe-
rium. dieses kontaktiert vorab alle beihilfen-
geber und bittet diese um auskunft. 

alle drei datenbanken kommen zum beispiel
bei der gewährung von beihilfen nach der
allgemeinen gruppenfreistellungsverord-
nung (agVo) zur anwendung.
die berichtspflichten, die über sani2 erfüllt
werden, sieht art. 11 lit. a agVo vor. Hiernach
muss jeder eu-mitgliedstaat eine Kurzbe-
schreibung der maßnahme innerhalb von 20
arbeitstagen nach gewährung einer ad-hoc-
beihilfe oder nach inkrafttreten einer beihil-
feregelung über sani2 an die eu-Kommission
übermitteln - zusammen mit einem Weblink,
der einen Zugang zum vollen Wortlaut der
beihilfemaßnahme bietet. die Kurzbeschrei-
bung der maßnahme umfasst die in anhang
ii der agVo festgelegten informationen. 

Zwei Anmeldewege die beihilfe wird in
sani2 entweder aufgrund der informationen
der beihilfengeber - landesministerien,
bezirksregierungen, Kommunen - gemäß
anhang ii agVo durch das für das beihilfe-
recht zuständige referat im nrW-Wirt-
schaftsministerium angemeldet. alternativ
wird für die jeweiligen beihilfengeber ein
Zugang zu sani2 eingerichtet. bei der ein-
richtung eines sani2-benutzerkontos wird
die beihilfengebende stelle per e-mail auf-
gefordert, sich einen eu-login beim authen-
tifizierungsdienst der europäischen Kom-
mission anzulegen. 
die Zugangsdaten des eu-logins können dann
bei jeder weiteren anmeldung bei sani2 ver-
wendet werden. darüber hinaus sind diese
Zugangsdaten auch für eine anmeldung bei
tam erforderlich. die registrierung eines sol-
chen eu-Kontos ist daher unbedingt nötig. 
die berichtspflichten, die über die zweite
datenbank sari erfüllt werden, sieht art. 11
lit. b agVo vor. Hiernach übermitteln die

◀ Zuwendungen an kommunale Kranken-
häuser unterliegen den Berichts- 
und Transparenzpflichten des EU-Rechts

▶ Öffentlich 
geförderter Ausbau

von Breitband-
Datennetzen braucht

nicht über die 
Transparenz-Daten-
bank TAM veröffent-
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THEMA BEIHILFE

Handhabung der datenbanken.1 dennoch
herrscht manchmal unklarheit über die
begriffe in den datenbanken. für die beant-
wortung von anwendungsfragen sind die
administrator/innen in den jeweiligen bewil-
ligungsbehörden sowie das beihilfereferat
des nrW-Wirtschaftsministeriums zuständig. 
beihilfen für dienstleistungen von allge-
meinem wirtschaftlichem interesse - so
genannte dawi-beihilfen - und de-minimis
beihilfen sind in sani2, sari und tam nicht
anzeige- oder berichtspflichtig. für sie gelten
teilweise andere berichtspflichten. die mel-
dungen für dawi-beihilfen erfolgen alle zwei
Jahre - das nächste mal wieder zum 30. Juni
2018. die dawi-beihilfengeber werden dazu
rechtzeitig vom beihilfereferat des nrW-
Wirtschaftsministeriums kontaktiert. 
Wichtig hierbei ist, dass dawi-berichte in
konsolidierter form erfolgen müssen. Wenn
zum beispiel ein Krankenhaus von mehreren
Kommunen gefördert wird, ist es hilfreich,
wenn eine(r) der fördernden - etwa die Kom-
mune, die den höchsten anteil der förderung
leistet - die gesamtförderung meldet. mög-
lich ist auch, dass die meldung von einer
übergeordneten behörde getätigt wird. 

der durchführungsverordnung der Kommis-
sion zur Verfahrensverordnung und ist über
sari vorzunehmen. 
die Veröffentlichungspflichten, die über tam
erfüllt werden, sind in den einzelnen leitli-
nien geregelt, welche die Voraussetzungen
für eine genehmigung durch die eu-Kom-
mission in unterschiedlichen bereichen ent-
halten - etwa flugverkehr, umwelt und ener-
gie, forschung und entwicklung. anders als
bei den so genannten agVo-beihilfen ist bei
einzelbeihilfen, die auf einer notifizierten
förderrichtlinie basieren, eine tam-eintra-
gung verpflichtend nicht erst über, sondern
bereits ab 500.000 euro.
beim ausbau von breitband-datennetzen
gibt es von der Veröffentlichungsverpflich-
tung über tam eine ausnahme. denn die
monitoringverpflichtung in § 10 der so
genannten next generation access (nga)-
rahmenregelung erfüllt die transparenz-
pflichten. somit sind keine weiteren tam-
eintragungen in diesem bereich erforderlich.

Leitfäden verfügbar für die praktische
umsetzung der berichts- und transparenz-
pflichten gibt es diverse leitfäden zur 

De-minimis-Beihilfen berichtsfrei für
de-minimis-beihilfen gibt es keine berichts-
pflichten, sondern lediglich die üblichen auf-
bewahrungspflichten der beihilferechtlich
relevanten unterlagen - zehn Jahre ab
gewährung der beihilfe. das sind bei de-
minimis-beihilfen unter anderem die de-
minimis-erklärung, die von dem beihilfen-
empfänger vorab auszufüllen ist, sowie die
de-minimis-bescheinigung des beihilfen-
gebers.
insgesamt sollen die datenbanken die eu-
mitgliedstaaten dabei unterstützen, die
transparenz- und berichtspflichten im euro-
päischen beihilfenrecht zu erfüllen. da alle
drei it-anwendungen sani2, sari und tam
miteinander verbunden sind, ist eine voll-
ständige eintragung erforderlich. bestehende
unklarheiten sollten daher im gespräch mit
den zuständigen ansprechpersonen beseitigt
werden. ◼

1 Weiterführende links stehen auf folgenden Websites zur
Verfügung:http://www.bmwi.de/redaktion/de/artikel/eu
ropa/beihilfenkontrollpolitik.html; http:// www.bmel.de/
de/landwirtschaft/foerderung-agrarsozialpolitik/beihil-
fen/beihilfen_node.html; https://www.wirtschaft.nrw/die-
eu-beihilfenkontrolle. 
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Straßen- und Wege-
Gesetz des Landes
Nordrhein-Westfalen
Kommentar, 13. Nachlieferung Juni 2017,
304 Seiten, 48,70 Euro, Gesamtwerk:
1.498 Seiten, 119 Euro. KOMMUNAL- UND
SCHUL-VERLAG, WIESBADEN, 65026
Wiesbaden, Postfach 3629, Telefon 0611-
88086-0, Telefax 0611-88086-66; www.
kommunalpraxis.de , E-Mail: info@ kom-
munalpraxls.de. Begründet von Dr. Peter
Hengst, Ltd. Landesverwaltungsdirektor,
fortgeführt von Regierungsdirektor Joa-
chim Majcherek, Landesbetrieb Straßen-
bau Nordrhein-Westfalen

Die Ergänzungslieferung berücksichtigt u. a.
die Änderungen im Straßen- und Wegegesetz
Nordrhein-Westfalen zu der vollständigen
Einbeziehung der Radschnellwege und ihre
Gleichsetzung mit den Landesstraßen; ein-
bezogen sind die Regelungen zur Nutzung
der Waldwege für den Radverkehr. Zudem
sind die Änderungen des Landeswasserge-
setzes, des Hochwasserschutzes, die erfor-
derliche Berücksichtigung von Starkregener-
eignissen und den RiStWag 2016 (Richtlinien
für bautechnische Maßnahmen an Straßen

in Wasserschutzgebieten) eingearbeitet. Weitere
Rechtsentwicklungen wurden berücksichtigt. Der
Anhang wurde ebenfalls auf den aktuellen Stand
gebracht.

Az.: 34.0.8-002

Leitfaden zur Datenschutz-
Grundverordnung
Detailfragen und erste Schritte für die Praxis.
Von Lepperhoff/Müthlein. ISBN 978-3-89577-
793-6 (Print), 1. Auflage 2017, 44,99 Euro (inkl.
7 % MwSt.) oder ISBN 3-978-3-89577-798-1
(PDF oder epub), Firmenlizenz für 1-10 Nutzer,
99 Euro (inkl. 19 % MwSt.). DATAKONTEXT
GmbH, Augustinusstraße 9d, DE 50226 Frechen,
Tel.: 02234 98949-70, Fax: 02234 98949-31

In diesem Leitfaden haben die Herausgeber die wich-
tigsten Fachbeiträge zur Datenschutz-Grundverord-
nung aus ausgewählten Fachzeitschriften zusam-
mengestellt. Sie wurden unter dem Blickwinkel des
direkten Praxisbezugs ausgewählt, überarbeitet und
aktualisiert. Die Themen reichen von der Gründung
eines Projektteams, über die Projektplanung zu
Schwerpunktthemen, die die Unternehmensbereiche
Datenschutz, Compliance, IT-Administration, IT-Secu-
rity, HR und Vertrieb betreffen. 

Die Beiträge sind über einen in sich geschlossenen
Argumentationskreis inhaltlich logisch miteinander
verknüpft. Sie geben eine Expertensicht auf Detail-
fragen zu zentralen Anforderungen, die sich aus
der DS-GVO ergeben, und zeigen erste Schritte für
eine Umsetzung in die Praxis auf, wie z. B.: Ent-
wicklung eines Sicherheitskonzepts, Nachkommen
der Dokumentationspflichten, Durchführung einer
Datenschutz-Folgenabschätzung, Praxistipps zum
Umgang mit Betroffenenrechten, Auftragsdaten-
verarbeitung (Überprüfen der Dienstleister- und
Kundenverträge), Transparenz- und Informations-
pflichten bei der Datenerhebung. Checklisten,
Übersichten und Grafiken sind nützliche Hilfsmittel
für das Umsetzungs-Projektteam. Sie können auch
bei der internen Kommunikation aller Betroffenen
im Unternehmen unterstützen. 
Die Herausgeber: Dr. Niels Lepperhoff, Geschäfts-
führer der Xamit Bewertungsgesellschaft mbH
Düsseldorf; Lehrbeauftragter des Masterstudien-
gangs für Medienrecht und Medienwirtschaft an
der Technischen Hochschule Köln; Fachbuchautor
und Fachreferent Thomas Müthlein, Geschäfts-
führer DMC Datenschutz-Management und Con-
sulting GmbH, Frechen; GDD-Vorstand, Bonn;
Fachbuchautor und Fachreferent, www.datakon-
text.com

Az.: 17.1.1.
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Aufgrund seiner Komplexität und
seiner stetigen Weiterentwick-
lung ist das europäische Beihilfe-
recht von großer Bedeutung für
die kommunale Praxis. 
Kommunen und kommunale 
Unternehmen sehen sich daher 
in einer Vielzahl von Fällen bei der
Bewältigung entsprechender
Sachverhalte vor größeren
Schwierigkeiten. Die hier 
dokumentierten Fälle veranschau-
lichen typische Praxisprobleme
des EU-Beihilfenrechts und zeigen
Lösungsansätze für die Rechts-
anwendenden auf.

Beihilferecht in der Praxis der Kommunen 

ie Kommune K ist alleinige gesellschaf-
terin des städtischen Klinikums s in der

rechtsform einer gmbH. s betreibt wiederum
eine fachklinik f als tochtergesellschaft in
der rechtsform der gmbH. Wie bei vielen
Krankenhäusern in öffentlicher trägerschaft
besteht auch bei s ein erheblicher investiti-
onsstau. Zwar existieren zur Verfügbarma-
chung von geldmitteln unterschiedliche
möglichkeiten - beispielsweise eine einmalige

D förderung von investitionen durch den in
den §§ 12 ff. KHg enthaltenen strukturfonds. 
allerdings werden dadurch die strukturellen
Probleme voraussichtlich nicht gelöst. auf-
grund der schlechten wirtschaftlichen ent-
wicklung der fachklink f und der angespann-
ten kommunalen Haushaltslage fragt sich K
daher, ob sie ihre fachklinik teilweise priva-
tisieren oder die defizite ihrer fachklinik f
langfristig finanzieren soll.

Handlungsoptionen

im falle einer Privatisierung von f müsste K
verschiedene beihilfenrechtliche anforde-
rungen beachten. insbesondere müsste K die
Privatisierung von f aufgrund der eu-beihil-
fenrechtlichen Vorgaben im Wege eines
transparenten, nicht diskriminierenden und
bedingungsfreien bietverfahrens durchfüh-
ren.
die eu-Kommission hat in mehreren mittei-
lungen grundsätze über die anwendung des

▲ EU-Beihilferecht greift von der Privatisierung kommunaler Krankenhäuser über die Wirtschaftsförderung und 
Grundstücksgeschäfte bis hin zu Zuschüssen, Darlehen und Bürgschaften

Dr. Carsten Jennert LL.M. 
(oben) und Dr. Nicolas Sonder
(unten) sind Rechtsanwälte 
der KPMG Law Rechtsanwalts-
gesellschaft mbH an den 
Standorten Frankfurt und
Stuttgart und dort auf die
rechtliche Beratung von 
Kommunen, kommunalen 
Unternehmen und Zweckver-
bänden spezialisiert
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eu-beihilfenrechts auf die umstrukturierung
und Privatisierung staatseigener unterneh-
men benannt.� Ziel dieser grundsätze ist es,
fälle, die eindeutig keine beihilfenelemente
enthalten, von solchen abzugrenzen, die
möglicherweise beihilfenrelevant sind und
daher nach auffassung der Kommission von
den mitgliedstaaten vorsorglich notifiziert
werden sollten. danach sind aus sicht der
Kommission solche Privatisierungstransak-
tionen beihilfenfrei, denen ein ausschrei-
bungswettbewerb nach drei maßgaben
vorausging: 

• es muss ein ausschreibungswettbewerb
stattfinden, der allen offen steht, transpa-
rent ist und an keine weiteren bedingungen
geknüpft ist wie etwa den erwerb anderer
Vermögenswerte, für die nicht geboten
wird, oder die Weiterführung bestimmter
geschäftstätigkeiten 

• die unternehmensanteile müssen an den
meistbietenden veräußert werden

• die bieter müssen über genügend Zeit und
informationen verfügen, um eine angemes-
sene bewertung der unternehmensanteile
vornehmen zu können, auf die sich ihr ange-
bot bezieht.

Kommune K kann also durch ein bietverfah-
ren zum Zwecke der teilweisen oder gesamten
Privatisierung von f diese Klinik an einen pri-
vaten investor veräußern. dabei besteht die
möglichkeit, dieses bietverfahren mehrstufig
aufzubauen, um den bestgeeigneten interes-
senten zu bestimmen. bei Verzicht auf eine
ausschreibung ist die einholung eines objek-
tiven Wertgutachtens2 über den zu veräu-
ßernden anteil zu empfehlen. allerdings bleibt

auch in diesem fall ein rechtliches risiko, dass
die beihilfe zurückgefordert werden muss. 

Finanzielle Unterstützung wie?

sollte s eine langfristige finanzielle unterstüt-
zung von f erwägen, könnte eine beihilfe
gegebenenfalls ausgeschlossen werden,
soweit die tätigkeit von f lokal begrenzt ist
und deshalb keine grenzüberschreitende
bedeutung hat. im falle kommunaler Kliniken
kann im einzelfall eine solche argumentation
greifen. denn laut einem urteil des oberlan-
desgerichts (olg) stuttgart3 liegt mangels
binnenmarktrelevanz von Zuwendungen
zugunsten kommunaler Krankenhäuser dann
keine beihilfe vor, wenn das konkrete Versor-
gungsangebot des Krankenhauses keine
grenzüberschreitende nachfrage erzeugt. 
diese argumentation hat die eu-Kommission
2016 anerkannt. in zwei Verfahren hatte sie
keine binnenmarktrelevanz festgestellt -
sowohl im falle von Zuwendungen zuguns-
ten öffentlicher Krankenhäuser in tschechien
als auch zugunsten von medizinischen Ver-
sorgungszentren (mVZ) in öffentlicher trä-
gerschaft in deutschland, die in der ambu-
lanten Versorgung tätig sind4.
es müsste daher s auf der tatsächlichen ebene
im Wege einer marktuntersuchung prüfen,
ob das konkrete Versorgungsangebot von f
eine grenzüberschreitende nachfrage erzeugt.
ein geeignetes mittel hierfür sind Patienten-
befragungen zum Wohnsitz. aber selbst wenn
eine beeinträchtigung des grenzüberschrei-
tenden Handels gegeben wäre, könnte die bei-
hilfe zugunsten von f gerechtfertigt sein- und
zwar soweit diese zur erbringung von dienst-
leistungen von allgemeinem wirtschaftlichem

interesse (dawi) erforderlich ist und f gemäß
art. 4 des beschlusses 2012/21/eu ordnungs-
gemäß mit diesen dawi betraut wird.

BGH positiv in deutschland hat sich im ver-
gangenen Jahr der bundesgerichtshof (bgH)
zur beihilfenrechtlichen Zulässigkeit der kom-
munalen Krankenhausfinanzierung geäußert.
er hat diese für erforderlich zur finanzierung
von dawi - und mithin nach dem freistel-
lungsbeschluss der Kommission für mit dem
binnenmarkt vereinbar - erachtet5. denn aus
der aufnahme der betroffenen Krankenhäu-
ser in den Krankenhausplan ergebe sich, dass
ihr betrieb zur bedarfsgerechten Versorgung
der bevölkerung notwendig sei.6

allerdings ist zu berücksichtigen, dass diese
rechtsprechung wohl nicht auf jedes kom-
munale Krankenhaus übertragbar ist. so hat
das gericht erster instanz der europäischen
union (eug) in der sache „Cbi“ an die finan-
zierung größerer kommunaler Kliniken
strenge anforderungen aufgestellt. danach
fehle es an der notwendigkeit des ausgleichs
beispielsweise, wenn in einem mitgliedstaat
sämtliche Krankenhausaufgaben grundsätz-
lich allen Krankenhäusern einheitlich oblie-
gen und ein ausgleich dieser leistungen
bereits über ein einheitliches system der
Krankenhausfinanzierung erfolgt. 
Hingegen könne ein ausgleich erforderlich
sein, wenn öffentliche Krankenhäuser beson-
dere Krankenhausaufgaben erfüllen, die pri-
vaten Krankenhäusern nicht obliegen.7

s müsste daher prüfen, ob die finanzierung
von f nach der rechtsprechung des bgH
gerechtfertigt ist oder ob die anforderungen
des eug gegebenenfalls risiken mit sich brin-
gen. ■

� beihilfenmitteilung, rn. 89 sowie bereits XXiii. bericht
über die Wettbewerbspolitik (1993), rn. 402ff.

2 grundlage hierfür war in der Vergangenheit die sog.
grundstücksmitteilung der Kommission, abl. eg nr. C 209
vom 10. Juli 1997, s. 3, die auf unternehmensverkäufe
analog angewandt werden kann.

3 olg stuttgart, urteil vom 23. märz 2017, 2 u 11/14, rn. 75
ff.

4 Vgl. entscheidungen der Kommission sa.37432 vom 29.
april 2015 - Hradec Kralove Öffentliche Krankenhäuser,
rn. 25; sa.37904 vom 29. april 2015 - mVZ durmersheim,
rn. 16. 

5 bgH, urteil vom 24. märz 2016, i Zr 263/14, rn. 44 ff.
6 bgH, urteil vom 24. märz 2016, i Zr 263/14, rn. 44 ff.
7 eug, urteil vom 7. november 2012, rs. t-137/10, rn. 152,

157 ff. und 122 ff. - Cbi.

◀ Für Krankenhäuser in kommunaler 
Trägerschaft ergeben sich beihilferechtliche
Fragestellungen, wenn sie von der 
Kommune Zuwendungen erhalten
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ie Kommune K möchte die voranschrei-
tende digitalisierung nicht versäumen

und deshalb die förderung von technolo-
gieunternehmen im örtlichen gewerbepark
verstärken. Hierfür will sie ein 1,5 Hektar gro-
ßes städtisches grundstück an einen kom-
munalen technologiepark-betreiber t ver-
äußern. auf dessen areal sollen sich sodann
technologieunternehmen als mieter nieder-
lassen. K überlegt, ob das grundstück t zu
vergünstigten Konditionen überlassen wer-
den kann, damit t wiederum zu vergünstig-
ten mietkonditionen unternehmen attrak-
tive angebote machen kann.

Handlungsoptionen

grundstücksverkäufe können grundsätzlich
merkmale staatlicher beihilfe aufweisen. diese

grundstück hinreichend - sprich: über einen
längeren Zeitraum - in einschlägigen tages-
zeitungen und branchenmedien publiziert
werden. das bietverfahren müsste des Wei-
teren bedingungsfrei sein, damit eine teil-
nahme an dem Verfahren grundsätzlich allen
interessierten unternehmen möglich ist. 
bedingungsfrei ist eine ausschreibung dann,
wenn grundsätzlich jede(r) Kaufende - unab-
hängig davon, ob und in welcher branche
gewerblich tätig - das gebäude oder grund-
stück erwerben und für wirtschaftliche Zwe-
cke nutzen kann.��

da K jedoch das grundstück direkt an t ver-
kaufen möchte, bietet sich die Variante „Ver-
äußerung auf basis eines Wertgutachtens“
an. dieses müsste durch eine(n) qualifizierten
unabhängigen sachverständige(n) erstellt
werden. die bewertung des grundstücks
müsste zudem auf der grundlage allgemein
anerkannter bewertungsstandards und
marktindikatoren erfolgen und alle wertbil-
denden faktoren berücksichtigen.�2

als grundlage hierfür könnten im vorliegen-
den fall für K beispielsweise die Kriterien des
§ 194 baugb, der Wertermittlungsverord-
nung und der Wertermittlungsrichtlinien zur
bestimmung des Verkehrswertes dienen.
Von entscheidender bedeutung ist zudem,
dass das Wertgutachten vor der aufnahme
von Vertragsverhandlungen eingeholt wird.
andernfalls besteht ein erhebliches risiko,
dass die Kommission den ermittelten Wert
nicht als beihilfenfrei anerkennt. 

8      beihilfenmitteilung, rn. 89ff.
9      beihilfenmitteilung, rn. 89.
�0    Vgl. beihilfenmitteilung, rn. 103.
��     Vgl. beihilfenmitteilung, rn. 94.
�2    Vgl. beihilfenmitteilung, rn. 103.

werden durch die mitteilung der eu-Kommis-
sion zum begriff der staatlichen beihilfe - die
so genannte beihilfenmitteilung - geregelt.8

Hieraus ergeben sich für die öffentliche Hand
zwei möglichkeiten, mit denen K das risiko
einer beihilfe, die gegen eu-recht verstößt
und zurückzufordern wäre, sowie die nichtig-
keit der grundstückskaufverträge (§ 134 bgb)
ausschließen kann. einerseits könnte die Kom-
mune ein bedingungsfreies bietverfahren
durchführen9 und andererseits die Veräuße-
rung auf der grundlage eines unabhängigen
Wertgutachtens vornehmen�0.
im falle eines bedingungsfreien bietverfahrens
müsste das angebot über das zu verkaufende

FALLBEISPIEL WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG UND GRUNDSTÜCKSGESCHÄFTE 

D

▼ Auch bei der Wirtschaftsförderung als 
wesentlicher kommunaler Aufgabe sind 

beihilferechtliche Regelungen zu beachten
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FALLBEISPIEL ZUSCHÜSSE, DARLEHEN, BÜRGSCHAFTEN

teilung der fixkosten entstehen sV jedoch
auch aus einigen kommerziellen Veranstal-
tungen Verluste. sV kann somit bei Vollkos-
tenrechnung nicht alle defizite selbstständig
ausgleichen. deshalb soll sie von K finanzielle
unterstützung erhalten.

Handlungsoptionen 

K und sV könnten prüfen, ob eine finanzie-
rung der Veranstaltungen durch Zuschüsse,
darlehen oder bürgschaften zur erbringung
von dawi gerechtfertigt und somit mit dem

die Kommune K ist alleingesellschafterin
der städtischen Veranstaltungsgesellschaft
sV. diese ist wiederum eigentümerin einer
immobilie und betreibt dort verschiedene
Kongress- und Kulturveranstaltungen. die
sV hat hohe fixkosten aus der unterhaltung
der immobilie. die sV führt zum einen kom-
merzielle und zum anderen nicht-kommer-
zielle Veranstaltungen durch. 
die kommerziellen Veranstaltungen erwirt-
schaften zwar im Vergleich zu den nicht-
kommerziellen Veranstaltungen deckungs-
beiträge. bei einer entsprechenden auf-

binnenmarkt vereinbar wären. sollen die
defizite im rahmen des dawi-freistellungs-
beschlusses ausgeglichen werden, ist es für
die Kommune und die Veranstaltungs-
gesellschaft zunächst wichtig, die Veran-
staltungen in dawi- und nicht-dawi-Veran-
staltungen zu unterteilen. die abgrenzung
könnte sodann nach beihilferechtlichen 
Kriterien erfolgen: 

• Vorliegen eines öffentlichen interesses
• Vorliegen eines marktversagen 
• Vorliegen einer defizitären Veranstaltung
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�3    entscheidung der Kommission sa.35606 vom 17. Juli
2013 - international Congress Centre in Katowice, rn. 2,
37.

�4    entscheidung der Kommission sa.33618 vom 2. mai
2013 - uppsala arena, rn. 50.

�5    entscheidung der Kommission sa.35606 vom 17. Juli
2013 - international Congress Centre in Katowice, rn.
17.

�6    entscheidung der Kommission sa.35606 vom 17. Juli
2013 - international Congress Centre in Katowice, rn.
17.

�7    entscheidungen der Kommission sa.35606 vom 17. Juli
2013 - international Congress Centre in Katowice, rn.
17; sa.33618 vom 2. mai 2013 - uppsala arena, rn. 50.

�8    leitlinien für staatliche beihilfen für flughafen und luft
        verkehrsgesellschaften,eu-abl. 2017/C 99/03, rn. 63.
�9    Vgl. dazu Verhaltenskodex für die durchführung von

beihilfeverfahren, abl. 2009/C 136/04.

Zentrales merkmal stelle
dabei das Vorliegen eines
marktversagens dar -
sprich: es darf keine ver-
gleichbare infrastruktur
privater anbieter im ein-
zugsbereich der Veran-
staltungen geben. ein
solches marktversagen
kann durch K und sV
etwa begründet werden
durch: 

• flächenbedarf �3,
• notwendigkeit besonderer baulicher eigen-

schaften des gebäudes�4,
• bedarf einer Kombination von Veranstal-

tungsräumen und begleitender ausstel-
lungsfläche�5,

• bedarf, verschiedene Veranstaltungen an
einem ort durchzuführen�6

• bedürfnis nach moderner ausstattung
und modernem image des Veranstal-
tungsortes�7.

danach wäre es zwar vorstellbar, zugunsten
solcher Veranstaltungen, die nach den
genannten Kriterien als dawi einzordnen sind,
einen ausgleich über Zuschüsse, darlehen
oder bürgschaften zu gewähren. die fixkosten
zur anteiligen unterhaltung kommerzieller
Veranstaltungen können aber nicht mittels
dawi-ausgleichszahlung ausgeglichen wer-
den (vgl. art. 5 abs. 9 2012/ 21/eu). 
dies könnte für K und sV zu Problemen füh-
ren, da bei Vollkostenansatz - also einbezie-
hung der variablen Kosten und der fixkosten
- auch nicht-dawi-Veranstaltungen in den
defizitären bereich geraten dürften. ande-
rerseits ist es bei schwach ausgelasteten Ver-
anstaltungsgesellschaften häufig der fall,
dass neben ausgleichsfähigen dawi-Veran-
staltungen diese kommerziellen, aber nicht
ausgleichsfähigen nicht-dawi-Veranstal-
tungen dennoch einen deckungsbeitrag
erwirtschaften. 
es liegt demnach ein Zielkonflikt vor, wonach
entweder auf die erwirtschaftung von

deckungsbeiträgen aus solchen kommer-
ziellen Veranstaltungen verzichtet werden
muss, die bei Vollkostenansatz keine nach-
frage am markt erzielen würden - mit der
folge, dass die Kosten und damit der
Zuschussbedarf aus dem kommunalen
Haushalt für die erbringung der dawi-Ver-
anstaltung steigen - oder aber eine beein-
trächtigung des Wettbewerbs durch ange-
bote für kommerzielle Veranstaltungen
unterhalb der Vollkosten hinzunehmen ist. 

Rechtfertigung der Finanzierung

Zur auflösung dieses Zielkonflikts erscheint
aus sicht von K und sV eine ökonomische
argumentation am ehesten gangbar. denn
nach maßgabe des beihilfenrechtlichen „Pri-
vate investor-tests“ - Vergleich mit dem
marktverhalten eines wirtschaftlich han-
delnden marktteilnehmenden - würde auch
ein privater dritter, dem die Pflicht zum
betrieb der infrastruktur obliegt, kommer-
zielle Veranstaltungen unterhalb der Voll-
kosten durchführen, soweit diese deckungs-
beiträge erwirtschaften. 
sV könnte argumentieren, dass sie wegen
der ihr auferlegten gemeinwohlverpflich-
tung die infrastruktur vorhalten muss. die
einstellung der kommerziellen tätigkeiten
würde daher nicht zur reduzierung, sondern
zur erhöhung der Verluste führen. mithin
wäre eine höhere auslastung der infrastruk-
tur durch kommerzielle Veranstaltungen
sinnvoll. das beihilfenrechtliche Verbot der

Quersubventionierung würde dadurch erst
im falle einer - betriebswirtschaftlich ohnehin
unsinnigen - bezuschussung der variablen
Kosten kommerzieller Veranstaltungen grei-
fen. eine solche argumentation ließe sich auf
dem gedanken der „inkrementellen Kosten“
stützen, welche die Kommission in den flug-
hafenleitlinien von 2014 anerkannt hat.18

aufgrund der regelung in art. 5 abs. 9 des
freistellungsbeschlusses sollten K und sV
angesichts der bisher fehlenden rechtspre-
chung zum ökonomischen argumentations-
ansatz den sachverhalt mit der eu-Kommis-
sion im rahmen des Vorabkontakts
abstimmen, um das risiko einer beihilfe, die
gegen eu-recht verstößt und zurückzufor-
dern wäre, zu reduzieren19. im rahmen eines
solchen Vorabkontakts können K und sV eine
erste aussage der Kommission zu dem sach-
verhalt erlangen, welche einen gewissen 
Vertrauensschutz erzeugt. ◼

▶ Bei der Förderung 
kultureller Veranstaltun-

gen ist mit Blick auf 
EU-Beihilferecht zu klären,
ob es sich um eine Dienst-
leistung von allgemeinem 
wirtschaftlichem Interesse

handelt
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ftmals ist es - gerade im bereich der so
genannten daseinsvorsorge - unerläss-

lich, dass kommunale beteiligungsunterneh-
men und einrichtungen von ihren träger-
Kommunen finanzielle unterstützung
erhalten in form von Verlustausgleich,
unentgeltlicher bereitstellung von sachmit-
teln und Personal, darlehen, bürgschaften
und Ähnlichem.
soweit nicht ausgeschlossen werden kann,
dass unter anderem die genannten maßnah-
men die Kriterien des eu-beihilfetatbestands
gemäß art. 107 abs. 1 des Vertrags über die
arbeitsweise der europäischen union (aeuV)
erfüllen, handelt es sich bei entsprechenden
finanzierungsmaßnahmen oder unterstüt-
zungsleistungen grundsätzlich um staatliche
beihilfen. insgesamt zu erfüllende Kriterien
sind: staatlich oder aus staatlichen mitteln
gewährt, begünstigung für ein bestimmtes

unternehmen oder einen bestimmten Pro-
duktionszweig, Wettbewerbsverfälschung
oder beeinträchtigung des Handels zwischen
den mitgliedstaaten.
dies kommt aber keinem uneingeschränkten
Verbot gleich. Vielmehr können ausnahmen,
die der europäische gerichtshof (eugH) oder
die eu-Kommission entwickelt haben, den-
noch eine Vereinbarkeit dieser beihilfen mit
dem eu-beihilferecht möglich machen. Wel-
che ausnahme im einzelfall zutreffen könnte,

Die Technik macht´s

Um zu vermeiden, dass eine kommunale Unterstützung als 
unzulässige Beihilfe eingestuft wird, gibt es Mechanismen der 
Absicherung wie den Privatinvestor-Test oder den Betrauungsakt

Viele Wege zur Vereinbarkeit mit EU-Recht
▲ Im Zweifelsfall entscheidet der Europäische Gerichtshof über die Vereinbarkeit einer Beihilfe mit EU-Recht

O

ist abhängig vom eu-beihilfe-szenario.
grundsätzlich kann von drei fallkonstella-
tionen ausgegangen werden:

Szenario A: die geplante maßnahme ist so
gestaltet, dass sie nicht alle merkmale des
art 107 abs. 1 aeuV erfüllt. dann liegt schon
auf tatbestandsebene keine beihilfe vor, und
die geplante maßnahme kann sofort ohne
genehmigung der eu-Kommission (notifi-
zierung) umgesetzt werden. 

Szenario B: die geplante maßnahme ist so
gestaltet, dass nicht rechtssicher die erfül-
lung aller tatbestandsmerkmale des art. 107
abs. 1 aeuV ausgeschlossen werden kann,
aber auf der rechtfertigungsebene durch
gestaltung der maßnahme die Vereinbarkeit
mit dem eu-beihilferecht sichergestellt wird,
sodass daraufhin die umsetzung ohne vor-
herige genehmigung der eu-Kommission
erfolgen kann. 

Szenario C:die geplante maßnahme erfüllt
alle tatbestandsmerkmale des art. 107 abs.
1 aeuV und sie lässt sich auch nicht recht-

Susanne Blask ist 
Rechtsanwältin bei 
der Kanzlei PKF 
Fasselt Schlage 
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fertigen, sodass die maßnahme gemäß art.
108 abs. 3 s. 1 aeuV einer vorherigen anmel-
dung bei der eu-Kommission und genehmi-
gung durch diese bedarf - die so genannte
notifizierung. für dieses Verfahren ist ein
Zeitbedarf von sechs bis 18 monaten ab ein-
reichen der anmeldung zu kalkulieren. Wäh-
rend der Prüfung durch die Kommission gilt
ein absolutes stillhaltegebot (art. 108 abs.
3 satz 3 aeuV). die maßnahme darf also
weder vorbereitet, eingeleitet noch durch-
geführt werden. erst mit der genehmigung
durch die Kommission ist die beihilfenge-
währung möglich - gegebenenfalls unter
auflagen. 

Absicherung bei den szenarien a und b
kommen als mögliche sicherungsmechanis-
men - abhängig vom szenario und von der
ergriffenen maßnahme - in betracht: 

•  referenzzinsmitteilung�

•  bürgschaftsmitteilung�

• de-minimis-Verordnung3 sowie die so
genannte dawi-de-minimis-Verordnung�

• allgemeine gruppenfreistellungsverord-
nung�

• grundstücksmitteilung6

• Privatinvestor-test7

• betrauung auf basis der so genannten alt-
mark-trans-Kriterien�

• betrauung nach dem so genannten dawi-
freistellungsbeschluss9

bei szenario a erfolgt die Herstellung der bei-
hilfefreiheit auf der tatbestandsebene. die
maßnahme wird also seitens der staatlichen
stelle so gestaltet, dass entweder keine
begünstigung für das unternehmen oder

keine potenzielle auswirkung auf den Wett-
bewerb respektive den Handel eintritt. unter
einer begünstigung ist jede gewährung eines
wirtschaftlichen Vorteils zu nicht marktüb-
lichen bedingungen zu verstehen. 
die ermittlung marktüblicher bedingungen
ist oftmals schwierig. nicht so allerdings bei
der gewährung von darlehen oder Krediten
durch die Kommune oder eine mehrheitlich
kommunale beteiligungsgesellschaft. Hier
lässt sich eine begünstigung durch die Ver-
einbarung eines marktgemäßen Zinssatzes
nach der referenzzinsmitteilung der eu-
Kommission vermeiden.

Regeln für Bürgschaft die Vermeidung
einer begünstigung bei gewährung von
Kommunalbürgschaften erfolgt durch die

einhaltung der Voraussetzungen, die in der
bürgschaftsmitteilung für eine beihilfefrei-
heit aufgestellt worden sind. danach darf
der/die Kreditnehmende nicht in finanziel-
len schwierigkeiten sein, der bürgschafts-
umfang (betrag) muss beschränkt und die
laufzeit befristet sein - ursprünglich sowie
fortlaufend -, es dürfen höchstens 80 Pro-
zent des darlehensbetrags gedeckt werden
- ausnahme: 1-dawi-unternehmen bis 100
Prozent - und es muss insbesondere ein
marktübliches entgelt (aval) gezahlt wer-
den. 
marktübliche bürgschaft-Prämien für kom-
munale belange sind in der regel zu ermit-
teln in abhängigkeit vom rating des/der Kre-
ditnehmenden, nach betrag und laufzeit der
transaktion, nach von den Kreditnehmenden

� mitteilung der Kommission über die Änderung der metho-
de zur festsetzung der referenz- und abzinsungssätze,
abl. eu C 14 vom 19. Januar 2008, s. 6 ff

2 mitteilung der Kommission über die anwendung der art.
87 und 88 eg-Vertrag auf staatliche beihilfen in form von
Haftungsverpflichtungen und bürgschaften vom 20. Juni
2008, abi eu 2008 nr. C 155 s. 10, geändert durch berich-
tigung der mitteilung vom 25. september 2008, abl. eu
2008 nr. C 244 s. 32

3 Verordnung (eu) nr. 1407/2013 der Kommission über die
anwendung der artikel 107 und 108 des Vertrags über die
arbeitsweise der europäischen union auf deminimis-bei-
hilfen vom 18. dezember 2013, abl. eu 2013 nr. l 352 s. 1

4 Verordnung (eu) nr. 360/2012 der Kommission über die
anwendung der artikel 107 und 108 des Vertrags über die
arbeitsweise der europäischen union auf deminimis-bei-
hilfen an unternehmen, die dienstleistungen von allge-
meinem wirtschaftlichem interesse erbringen vom 25.
april 2012,

5 Verordnung (eu) nr. 651/2014 der Kommission zur fest-
stellung der Vereinbarkeit bestimmter gruppen von bei-
hilfen mit dem binnenmarkt in anwendung der artikel 107
und 108 des Vertrags über die arbeitsweise der europäi-
schen union – allgemeine gruppenfreistellungsverord-
nung (agVo) - vom 17. Juni 2014, abl. eu nr. l 187 s. 1

6 mitteilung der Kommission betreffend elemente staatli-

cher beihilfe bei Verkäufen von bauten oder grundstücken
durch die öffentliche Hand vom 10. Juli 1997, abl. eu 1997
nr. C 209 s. 3 - ersetzt durch bekanntmachung der Kom-
mission zum begriff der staatlichen beihilfe im sinne des
artikels 107 absatz 1 des Vertrags über die arbeitsweise
der europäischen union vom 19. mai 2016, abl. eu 2016
nr. C 262 s. 1

7 mitteilung der Kommission über die anwendung der arti-
kel 92 und 93 eg-Vertrag auf staatliche Holdingsgesell-
schaften (beteiligungen der öffentlichen Hand am Kapital
von unternehmen) – bulletin eg 9-1984; mitteilung der
Kommission an die mitgliedstaaten zur anwendung der
art. 92 und 93 eWg-Vertrag und des art. 5 der Kommissi-
onsrichtlinie 80/723/eWg über öffentliche unternehmen
in der verarbeitenden industrie – abl. eu nr. C 307 vom
13.11.1993, s. 3 f.; eugH, urteil vom 10.07.1986 – C 40/85
– belgien/Kommission – meura

8 eugH, urteil v. 24.07.2003, az. C-280/00
9 beschluss der Kommission über die anwendung von artikel

106 absatz 2 des Vertrags über die arbeitsweise der euro-
päischen union auf staatliche beihilfen in form von aus-
gleichsleistungen zugunsten bestimmter unternehmen,
die mit der erbringung von dienstleistungen von allgemei-
nem wirtschaftlichem interesse betraut sind, abl. eu l 7
vom 11. Januar 2012, s. 3 ff. - teil des sog. „almunia-Pake-
tes“

▲ Im so genannten Altmark-Trans-Urteil hat der Europäische Gerichtshof  Kriterien aufgestellt,
nach denen die Zahlung öffentlicher Mittel außerhalb der EU-Nahverkehrsordnung zulässig ist
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geleisteten sicherheiten, nach der ausfall-
wahrscheinlichkeit, dem geschäftsbereich
des Kreditnehmers, nach Prognosen und
anderen wirtschaftlichen faktoren.
bei Kauf und Verkauf von Vermögenswerten
- etwa grundstücken -, von Waren und
dienstleistungen oder anderen vergleichba-
ren transaktionen wie beispielsweise Kauf
und Verkauf von gesellschaftsanteilen sind
die marktbedingungen festzustellen. dies
geschieht durch wettbewerbliche, transpa-
rente, diskriminierungsfreie und bedingungs-
freie ausschreibungsverfahren, durch sach-
verständigengutachten sowie auf der
grundlage von benchmarking oder anderen
bewertungsmethoden - beispielsweise
ermittlung der jährlichen Kapitalrendite
durch berechnung des internen Zinsflusses
(internal rate of return - irr). 
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die einhaltung gruppenspezifischer schwel-
lenwerte. 
des Weiteren sind gruppenspezifische beihil-
fehöchstintensitäten zu beachten, was bedeu-
tet, dass je nach region die beihilfe durch
einen bestimmten faktor begrenzt wird. in
abhängigkeit von der konkret beabsichtigten
maßnahme sind darüber hinaus regelmäßig
besondere Voraussetzungen zu erfüllen, und
es gilt eine Pflicht zur anzeige bei der eu-Kom-
mission auf elektronischem Wege.

Schwellenwert 15 Mio. Euro bei dawi
steht für eine Vereinbarkeit von jährlichen
unterstützungsmaßnahmen bis zu einem
Wert von 15 mio. euro das instrument der
betrauung auf basis des so genannten frei-
stellungsbeschlusses zur Verfügung. ein 
Kostenvergleich wie bei der altmark-trans-
betrauung ist nicht erforderlich.
im betrauungstext sind grundsätzlich das
betraute unternehmen, der gegenstand der
gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen,
die Parameter für ausgleichsleistungen, die
Überkompensation (rückzahlung), das Vor-
halten von unterlagen, die geltungsdauer
(zehn Jahre) und ein Hinweis auf den frei-
stellungsbeschluss sowie möglicherweise
eine regelung zu dessen umsetzung aufzu-
nehmen. bei der Wahl der rechtsform sollten
gegebenenfalls steuerliche aspekte berück-
sichtigt werden. ◼
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Befreiung in Wertgrenzen beihilfen bis
200.000 euro respektive 500.000 euro im
bereich der dienstleistungen von allgemei-
nem wirtschaftlichem interesse (dawi) inner-
halb von drei steuerjahren, die bestimmte
formale Kriterien erfüllen, haben nach der
de-minimis-Verord-
nung und der dawi-de-
minimis-Verordnung
keine den Wettbewerb
verfälschende oder den
Handel beeinträchti-
gende Wirkung. sie sind
deshalb von der notifi-
zierungspflicht befreit. 
die so genannten trans-
parenten beihilfen müs-
sen gegenüber der emp-
fangenden stelle - etwa
im förderbescheid - aus-
drücklich als de-mini-
mis-Hilfe deklariert sein. es bestehen doku-
mentations- und aufbewahrungspflichten,
und die Kommission kann informationen
sowie unterlagen über einhaltung der Ver-
ordnung schriftlich von dem mitgliedstaat
anfordern.

So genannter Privatinvestor-Test die-
ser wird vielfach eingesetzt zur Vermeidung
einer beihilfegewährung. danach muss der
staat etwa darlehen oder Kapital zu den-
selben bedingungen - „pari passu“ - verge-
ben, wie sie auch für einen Privatinvestor
akzeptabel wären, der auf gewinn und nicht
etwa auf politische förderziele hinarbeitet.
bei der Variante des Private Creditor-tests
wird geprüft, ob eine staatliche stelle wie
ein normaler gläubiger bestrebt ist, ihre
forderungen möglichst effektiv durchzu-
setzen und somit eine möglichst hohe Zah-
lung zu erhalten. 
für einen erfolgreichen test muss die öffent-
liche einrichtung im Zweifelsfall nachweisen,
dass die entscheidung zur durchführung der
transaktion auf der grundlage wirtschaftli-
cher bewertungen zur rentabilität (ex-ante-
maßstab) oder zu wirtschaftlichen Vorteilen
der transaktion getroffen wurde. daher emp-
fiehlt sich eine sorgfältige dokumentation
der investitionsentscheidung.
das begünstigungsmerkmal und damit das
Vorliegen einer beihilfe kann auch durch eine
betrauung auf basis der so genannten alt-
mark-trans-Kriterien ausgeschlossen wer-
den. eine bestimmte form ist für diesen akt
nicht zwingend vorgegeben. inhaltlich müs-
sen aber eine verbindliche festlegung der zu
erbringenden dawi, eine objektive und trans-

parente festlegung der Parameter zur
berechnung des ausgleichs sowie Vorkeh-
rungen zur Vermeidung einer Überkompen-
sation getroffen werden. 
Zudem ist ein Kostenvergleich mit einem
durchschnittlichen, gut geführten und ange-

messen ausgestatteten
unternehmen anzustel-
len. dies gilt nicht, wenn
die auswahl des unter-
nehmens, das die dawi
erbringt, in einem Ver-
gabeverfahren erfolgt
ist. der letztgenannte
Punkt kann in beiden
facetten sehr aufwän-
dig sein, was bei der 
entscheidung für eine
solche betrauung zu be -
denken ist.

Erleichterungen Kultur - Sport bei sze-
nario b ermöglicht die allgemeine gruppen-
freistellungsverordnung (agVo) für eine
breite Palette von sachverhalten - etwa aus-
bau von breitband-datennetzen, Kultur,
sport- und freizeitinfrastruktur, lokale infra-
struktur, forschung und Ähnliches - eine frei-
stellung von der notifizierungspflicht. stets
zu beachtende Voraussetzungen sind dafür
allgemeine Vorgaben - transparenz, anreiz-
effekt, anzeigepflicht, dokumentation - und

◀ Im Rahmen der 
Allgemeinen Gruppen-
freistellungsverordnung
sind Beihilfen für Sport-
und Freizeitinfrastruktur
von der Anmelde- und
Genehmigungspflicht
befreit

aufgrund der schwer-
wiegenden folgen eines

Verstoßes gegen das 
beihilfeverbot sollte stets

geprüft werden, ob die
staatliche unterstützung

oder finanzierung der 
öffentlichen unternehmen

eu-beihilferechtlich 
abgesichert werden kann
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as eu-beihilferecht ist seit den römi-
schen Verträgen von 1957 ein essen-

tieller bestandteil der europäischen Wett-
bewerbspolitik. dabei wirkt das beihilferecht
auch immer mehr in die kommunale Praxis
und damit in das tägliche leben der bürger
und bürgerinnen hinein. die ausgestaltung
des beihilferechts durch die gerichte der
europäischen union und die europäische
Kommission ist jedoch bisweilen für die ein-
zelnen rechtsanwendenden schwer ver-
ständlich oder aber zu unübersichtlich.
daher bedarf es großzügiger ausnahmere-
gelungen und Vereinfachungen im Verfahren
für die kommunale ebene. dies sollte sich
zum einen darin widerspiegeln, dass die
anzahl der zu beachtenden regelungen und
Vorschriften zum beihilferecht reduziert
wird. für die Prüfung eines beihilfefalls soll-

rechtsberatung eingekauft werden muss. 
die entscheidungen der eu-Kommission der
zurückliegenden Jahre und die positiven sig-
nale in bezug auf rein lokale fördermaß-
nahmen, die mit der „notion of state aid“�

gesetzt worden sind, sollten weiterverfolgt
werden. gerade unter dem gesichtspunkt,
dass viele maßnahmen im bereich der
daseinsvorsorge der sicherung der lebens-
qualität in der Kommune dienen und daher
nur eine lokale Zielrichtung verfolgen, sollte
hier ein deutliches Zeichen gesetzt werden,
dass das beihilferecht bei solchen förder-
maßnahmen nicht anzuwenden ist.

„Unternehmen“ enger fassen des Wei-
teren sollte der „funktionale unternehmens-
begriff“ im beihilferecht überarbeitet wer-
den. die jetzige von den eu-gerichten und
der eu-Kommission verwendete bestim-
mung eines unternehmens ist zu weit
gefasst und schließt zunehmend auch origi-
när staatliche und kommunale bereiche ein.
dies führt zu Verunsicherung auf der kom-
munalen ebene. um hier eine bessere
abgrenzung und praxisnahe regelung zu
schaffen, sollten zusätzliche Kriterien - bei-
spielsweise die rechtsform oder die absicht,

ten die rechtsanwendenden in den Kommu-
nen möglichst wenige dokumente seitens
der eu benötigen, und diese müssen in der
jeweiligen landessprache verfügbar sein.
dies würde zu einer erheblichen arbeitser-
leichterung im Prüfverfahren führen. gerade
für kleinere Kommunen darf sich aus der
Komplexität des beihilferechts nicht die not-
wendigkeit ergeben, dass bei beihilferecht-
lichen fragestellungen ständig externe

Damit sich auch kleine Städte und Gemeinden aus eigener Kraft im 
Beihilferecht der Europäischen Union zurechtfinden können, 
müssen Regelungen durchforstet und praxisnah gestaltet werden

verbesserungsfähig

Marc Elxnat  ist Refe-
ratsleiter Kommunal-
wirtschaft, Energie-
wirtschaft, öffentliche
Dienstleistungen und
Beihilfen beim Deut-
schen Städte- und Ge-
meindebund

DER AUTOR

Kommunale Forderungen zur 
Weiterentwicklung des Beihilferechts 
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� http://eur-lex.europa.eu/legal content/de/tXt/ Html/?
uri=CeleX: 52016XC0719(05)&from=en 

verbesserungsfähig
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gewinn zu erwirtschaften - bei der defini-
tion des unternehmens einbezogen wer-
den.
die dienstleistungen von allgemeinem
wirtschaftlichen interesse (dawi) sollten -
auch zur Wahrung der kommunalen
gestaltungshoheit - grundsätzlich vom
anwendungsbereich des beihilferechts
ausgenommen sein. Zumindest sollte
jedoch der kommunale dawi-bereich
gegenüber binnenmarktrelevanten leis-
tungen deutlicher privilegiert werden, und
es sollte die kommunale definitions- und
gestaltungshoheit gestärkt werden.

Regelvermutung Vereinbarkeit ab-
schließend ist darüber nachzudenken, in
die allgemeine gruppenfreistellungsver-
ordnung (agVo) einen Passus einzufügen,
dass grundsätzlich davon auszugehen ist,
kommunale Zuwendungen seien mit den
beihilferegeln vereinbar. dies könnte den
Verwaltungsaufwand möglicher beihilfen
erheblich senken. die regelvermutung
könnte zum beispiel an einer geringfügigen
wirtschaftlichen tätigkeit oder an nur
geringfügigen potenziellen auswirkungen
auf den Handel zwischen den eu-mitglied-
staaten anknüpfen.
das beihilferecht ist in seiner jetzigen form
äußerst komplex und greift - beispielsweise
im Kulturbereich und im tourismus -
zunehmend in die kommunale gestal-
tungshoheit ein. dabei entfernt sich der
fokus des beihilferechts von den tatsäch-
lich binnenmarktrelevanten fällen, welche
durch die eu-Kommission beobachtet wer-
den sollten.
die entscheidungspraxis der zurückliegen-
den Jahre, insbesondere die zu begrüßen-
den Hinweise in der „notion of state aid“
aus dem Jahr 2016, zeigen, dass die 
eu-Kommission den fokus auf die entschei-
denden und binnenmarktrelevanten fälle
legen will. diese absicht sollte sich 
allerdings auch im kodifizierten recht 
wiederfinden und dazu führen, dass den
Kommunen bei der bewältigung ihrer
selbstverwaltungsaufgaben mehr entschei-
dungsbefugnis zugesprochen wird. ◼

Neue Regeln für 
Einheimischenmodelle 
Nach jahrelanger Unklarheit hat der Europäische Gerichtshof Wege
eröffnet, wie Kommunen ortsansässigen Bürger/innen beim 
Grundstückskauf rechtssicher Vorteile gewähren können

Der Verkauf von Baugrund-
stücken zu günstigen 
Konditionen ist weiterhin
unter bestimmten 
Bedingungen möglich

Prämie 
für‘s bleiben 
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eit Jahrzehnten bieten städte und
gemeinden in deutschland, insbeson-

dere in nordrhein-Westfalen und in bayern,
ihren bürgern und bürgerinnen Wohnbau-
land zur eigennutzung zu vergünstigten Kon-
ditionen an. diese so genannten einheimi-
schenmodelle dienen oftmals dem Ziel,
jungen familien mit geringem einkommen
trotz der Konkurrenz finanzstarker großstäd-
ter die möglichkeit zu geben, in ihrem Hei-
matort wohnen zu bleiben. 
angesichts vielerorts gestiegener grund-
stückspreise beschäftigen sich weitere städte
und gemeinden mit der frage, ob sie einhei-
mischenmodelle einführen sollen. da diese
form der förderung von ortsansässigen eine
diskriminierung von eu-ausländer(inne)n
darstellen kann, ist sie vor Jahren in den
fokus der eu-Kommission geraten. diese hat
nach eingehender Prüfung des einheimi-
schenmodells einer nordrhein-westfälischen
gemeinde im Jahr 2007 ein Vertragsverlet-
zungsverfahren gegen die bundesrepublik
deutschland wegen eines möglichen Ver-
stoßes gegen die niederlassungsfreiheit und
die Kapitalverkehrsfreiheit eingeleitet (de
2006/4271). im Jahr 2009 wurden vier baye-
rische gemeinden in das Verfahren einbe-
zogen. 
der erhebung einer Klage vor dem europäi-
schen gerichtshof (eugH) kam aber ein urteil
just dieses gerichts im Jahr 2013 zuvor, in
dem ein ähnliches modell in belgien über-
prüft wurde (eugH, urt. v. 08.05.2013 – C-
197/11, C-203/11). Wenngleich der eugH
das flämische immobilien- und grundstücks-
dekret als rechtswidrig verwarf, stellte er
doch die prinzipielle Vereinbarkeit von ein-
heimischenmodellen mit dem unionsrecht-
lichen diskriminierungsverbot fest. 

Sozialaspekt zählt die einschränkung 
der europäischen grundfreiheiten sei unter
sozioökonomischen aspekten gerechtfertigt,
wenn nämlich die modelle nicht allein auf
den schutz der ortsansässigen bevölkerung
abstellten, sondern eine sozialwohnungs-
politische Zielsetzung verfolgten. dies sei
der fall, wenn eine bevorzugung ortsansäs-
siger Personen erforderlich sei, um ein 
ausreichendes Wohnangebot für einkom-
mensschwache Personen oder andere
benachteiligte gruppen der örtlichen bevöl-
kerung sicherzustellen.
damit trat der eugH der äußerst restriktiven
auslegung der grundfreiheiten durch die eu-
Kommission entgegen. sein urteil bildete
fortan die grundlage und den maßstab für
die weiteren Verhandlungen mit der eu-

Kommission. im februar 2017 einigten sich
Kommission und für die bundesrepublik das
bundesministerium für umwelt, natur-
schutz, bau- und reaktorsicherheit sowie die
bayerische staatsregierung nach weiteren
Jahren mühsamer Verhandlungen. gemein-
sam stellten sie die „leitlinien für gemeinden
bei der vergünstigten Überlassung von bau-
grundstücken im rahmen des so genannten
einheimischenmodells“ auf.
Zur einstellung des Vertragsverletzungsver-
fahrens bedurfte es aber noch eines zweiten
schrittes. einheimischenmodelle werden in
der regel durch aufstellung und beschluss
örtlicher baulandvergaberichtlinien einge-
führt. darüber hinaus werden sie teilweise
durch den abschluss städtebaulicher Ver-
träge mit den bisherigen grundstückseigen-
tümer(inne)n umgesetzt. um die einstellung
des Vertragsverletzungsverfahrens gesetz-
geberisch zu begleiten, verständigte sich die
bundesregierung mit der eu-Kommission
außerdem darauf, die Vorschrift über städte-
bauliche Verträge im baugb europarechts-
konform zu gestalten. 
dies ist erfolgt mit dem am 09.03.2017 vom
bundestag beschlossenen „gesetz zur
umsetzung der richtlinie 2014/52/eu im
städtebaurecht und zur stärkung des neuen
Zusammenlebens in der stadt“, das am
13.05.2017 in Kraft getreten ist (bgbl.i, s.
1057). nunmehr ist in § 11 abs. 1 satz 2 nr.
2 baugb geregelt, dass gegenstand eines
städtebaulichen Vertrages auch der erwerb
angemessenen Wohnraums durch einkom-
mensschwächere und weniger begüterte
Personen der örtlichen bevölkerung sein
kann. aufgrund dieser gesetzesänderung
und der einigung über die genannten leitli-
nien hat die eu-Kommission das Vertrags-
verletzungsverfahren gegen die bundesre-
publik im Juli 2017 eingestellt.

Leitlinien zum Einheimischenmodell
mit den leitlinien liegt nunmehr zehn Jahre
nach einleitung des Vertragsverletzungsver-
fahrens eine einvernehmliche regelung vor,
nach der Kommunen einheimischenmodelle
rechtssicher auflegen und unter berücksich-
tigung der konkreten Verhältnisse vor ort

ausgestalten können. insofern sind die leit-
linien als rahmenvorgabe zu verstehen, wel-
che die Kommunen durch Vergaberichtlinien
konkretisieren und im rahmen von städte-
baulichen Verträgen und grundstückskauf-
verträgen berücksichtigen.
die leitlinien gehen von einem zweistufigen
bewerbungsverfahren aus. in der ersten
Phase müssen die bewerber/innen so
genannte bewerbungszugangsvorausset-
zungen erfüllen, die zu einer bewerbungszu-
gangsentscheidung führen. nur wer diese
Voraussetzungen erfüllt, gelangt in die zweite
Phase. 
in dieser wird unter den ausgewählten
bewerber/innen auf der grundlage so
genannter auswahlkriterien eine auswahl
getroffen. den auf diese Weise ermittelten
werden die grundstücke vergünstigt zur
eigennutzung zum Kauf angeboten. Zur nöti-
gen transparenz des Verfahrens und der för-
derung gehört die Veröffentlichung der Ver-
gaberichtlinien mit den vom gemeinderat
festgelegten bewerbungszugangsvoraus-
setzungen und auswahlkriterien.

Voraussetzungen der Bewerbung für
die Überlassung von baugrundstücken im
rahmen von einheimischenmodellen kom-
men nur bewerber/innen in betracht, deren
Vermögen und einkommen die jeweils von
der Kommune vorab veröffentliche ober-
grenze nicht überschreitet. die leitlinien las-
sen die ortsansässigkeit eines bewerbers
nicht als bewerbungszugangsvoraussetzung
zu. dieses Kriterium kommt erst in der zwei-
ten Phase zum tragen.
bei der Vermögensobergrenze wird auf das
grundeigentum in der betreffenden Kom-
mune und das übrige Vermögen abgestellt.
der bewerber oder die bewerberin darf maxi-
mal über ein Vermögen im Wert des zu
erwerbenden grundstücks verfügen und darf
nicht eigentümer/in eines bebaubaren
grundstücks in der Kommune sein. immo-
bilieneigentum außerhalb der betreffenden
Kommune wird als Vermögen angerechnet.
bewirbt sich ein Paar, wird das Vermögen
aller im Haushalt lebenden Personen folge-
richtig betrachtet. 
es steht der Kommune aber frei, die Vermö-
gensobergrenze bei alleinstehenden zu redu-
zieren. sie kann auch bewerber/innen aus-
schließen, die bereits ein grundstück bei
einem früheren auswahlverfahren erworben
haben. Zum Vermögen zählen insbesondere
grundstücke außerhalb der Kommune,
Wohneigentum, bargeld, bankguthaben,
Wertpapiere, sonstiges anlagevermögen und

Rudolf Graaff ist 
Beigeordneter für 
Bauen und Umwelt 
beim Städte- und 
Gemeindebund NRW
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luxusgüter. grundstücke innerhalb der Kom-
mune werden nicht dem Vermögen zuge-
rechnet, da das eigentum an ihnen direkt
zum ausschluss führt.

Einkommen gedeckelt neben der Ver-
mögensobergrenze muss der bewerber oder
die bewerberin eine einkommensober-
grenze einhalten. die leitlinien geben vor,
dass er oder sie maximal ein einkommen in
Höhe des durchschnittlichen Jahreseinkom-
mens eines/einer steuerpflichtigen inner-
halb der Kommune erzielen darf. unter ein-
kommen ist dabei der gesamtbetrag der zu
versteuernden einkünfte zu verstehen.
grundlage sind die jeweils aktuellen daten
des statistischen bundesamtes oder des sta-
tistischen landesamtes (it. nrW) für die
Kommune. erfolgt der erwerb durch ein
Paar, wird die berechnung auf basis der
addierten einkommen und im Verhältnis
zum doppelten durchschnittseinkommen
vorgenommen.
Wenn in der Kommune das durchschnittli-
che Jahreseinkommen von 51.000 euro
überschritten wird, gilt für einen bewerber
eine einkommensobergrenze von 51.000
euro, welche die richtlinien verbindlich vor-
geben. dieser betrag wird aber jährlich ent-
sprechend der entwicklung des bundeswei-
ten durchschnittseinkommens angepasst.
bei einem Paar als bewerbende dürfen die
addierten einkommen die doppelte ober-
grenze nicht übersteigen. Zur obergrenze
ist ein freibetrag von 7.000 euro je unter-

haltspflichtigem Kind hinzuzurechnen. 
der betrag orientiert sich an der steuerrecht-
lichen größe des Kinderfreibetrages in
deutschland. dieser gilt bundesweit und wird
ebenfalls regelmäßig angepasst. da Kommu-
nen mit einheimischenmodellen oftmals das
wohnungspolitische Ziel verfolgen, junge kin-
derreiche familien zu unterstützen, werden
durch diese grenzwerte tatsächlich wohl nur
wenige bewerbende ausgeschlossen. immer-
hin erreicht ein Paar mit zwei Kindern und
einem zu versteuernden einkommen von
116.000 euro die zweite Phase. für junge
leute, die am anfang ihrer erwerbskarriere
stehen, ist dies ein durchaus hoher Wert.

Auswahlkriterien festlegen Wer die
Voraussetzungen der ersten Phase erfüllt,
gelangt in die zweite Phase. in ihr wird die
eigentliche auswahlentscheidung getroffen.
dies muss in einem offenen und transparen-
ten Verfahren geschehen. grundlage für die
auswahl ist eine punktebasierte bewertung
der merkmale der bewerber/innen nach den
von der Kommune festgelegten auswahlkri-
terien.
die leitlinien geben vor, dass bei der auswahl
bestimmte sozialkriterien berücksichtigt
werden müssen. dies sind das einkommen
und das Vermögen. Weitere sozialkriterien
können hinzugenommen werden. darüber
hinaus kann die Kommune ortsbezug als
auswahlkriterium bestimmen. die Kriterien
müssen mit Punktwerten versehen werden.
dabei gilt, dass die ortsbezugskriterien maxi-
mal zu 50 Prozent in die bewertung einflie-
ßen dürfen.
bei den sozialkriterien muss die Höhe des
Vermögens und des einkommens im rah-

men des Punktesystems gewichtet werden.
somit erhält ein/e bewerber/in umso mehr
Punkte, je mehr deren Vermögen und ein-
kommen die obergrenzen der bewerbungs-
zugangsvoraussetzungen unterschreitet.
die Kommune kann bei der Punktevergabe
weitere soziale Kriterien festlegen aufgrund
individueller merkmale und belastungen.
dies können beispielsweise die anzahl der
im Haushalt lebenden Kinder oder die Pfle-
gebedürftigkeit respektive behinderung der
zum Haushalt gehörenden angehörigen sein. 
bei der festlegung der sozialen Kriterien hat
die Kommune weiteren gestaltungsspiel-
raum. so kann sie bei der Vergabe von Punk-
ten für Kinder nach deren alter differenzie-
ren. denkbar wäre etwa, jüngeren Kindern
einen höheren Punktwert zuzuordnen, da
sie in der regel länger im Haushalt leben als
ältere. auch bei der behinderung oder der
Pflegebedürftigkeit kann die menge der zu
vergebenden Punkte etwa vom grad der
behinderung oder vom Pflegegrad abhängig
gemacht werden.

Option Ortsbezug Zusätzlich zu den so-
zialen auswahlkriterien kann die Kommune
ortsbezogene auswahlkriterien bestimmen.
die leitlinien lassen hier eine Punktevergabe
für die begründung des erstwohnsitzes und
für die ausübung einer erwerbstätigkeit in
der Kommune zu. beide Kriterien können
kumulativ oder alternativ vorgegeben wer-
den. bei Vorliegen eines dieser Kriterien kann
auch die ausübung eines ehrenamtes
berücksichtigt werden. 
die leitlinien geben vor, dass sich die Punk-
tevergabe daran orientiert, wie lang ein
bewerber oder eine bewerberin bereits in
der Kommune wohnt. dabei ist die höchste
zu erreichende Punktzahl bei einer Zeitdauer
von maximal fünf Jahren erreicht. die Kom-
mune kann die Zeitdauer von fünf Jahren
verkürzen, nicht aber erhöhen. sofern die
Kommune die ausübung eines ehrenamtes
berücksichtigt, ist die anzahl der Punkte für
die verstrichene Zeitdauer seit begründung
des erstwohnsitzes oder seit der ausübung
einer erwerbstätigkeit vor ort entsprechend
zu reduzieren. denn im ergebnis dürfen alle
ortsbezogenen auswahlkriterien zusammen
zu höchstens 50 Prozent in die gesamtbe-
wertung einfließen. 
Wenn eine Kommune beispielsweise 100
Punkte im rahmen der auswahlentschei-
dung zu vergeben hat, darf sie für die orts-
bezogenen Kriterien - erstwohnsitz, erwerbs-
tätigkeit, ehrenamt - höchstens 50 Punkte
vergeben. diese maximale Punktzahl kann

▲ Einheimischenmodelle helfen jungen 
Familien, sich im Heimatort den Traum vom 
eigenen Haus zu erfüllen
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aber nur erreicht werden, wenn alle drei Kri-
terien seit mindestens fünf Jahren erfüllt
werden. andererseits steht es der Kommune
frei, die sozialkriterien höher zu gewichten
als die ortsbezugskriterien - etwa im Ver-
hältnis 60:40 oder 70:30. denkbar ist auch,
dass die Kommune die auswahl ausschließ-
lich auf sozialkriterien stützt. 
Zulässig wird wohl auch sein, bei der berech-
nung der Zeitdauer seit begründung des erst-
wohnsitzes frühere Wohnzeiten in der Kom-
mune zu berücksichtigen. sofern die
ausübung eines ehrenamtes ein auswahl-
kriterium sein soll, müssten in den örtlichen
Vergabebestimmungen die Voraussetzun-
gen näher bestimmt werden. Kommt es etwa
nur auf die mitgliedschaft in einem örtlichen
Verein an oder vielmehr auf die ausübung
eines Vorstandsamtes oder die Wahrneh-
mung einer sonstigen tätigkeit in dem Ver-
ein, beispielsweise als sportwart in einem
sportverein oder als notenwart in einem
Chor?

Sicherung des Förderzwecks die Kom-
munen sind nach den richtlinien gehalten,
den förderzweck über einen gewissen 
Zeitraum abzusichern. Wenn der oder 
die begünstigte seinen erstwohnsitz im
anschluss an den geförderten Kauf für weni-
ger als zehn Jahre auf dem grundstück
unterhält, soll er oder sie einen angemesse-
nen teil der Vergünstigung zurückerstatten.
dieser prozentuale anteil errechnet sich in
der regel aus dem Zeitraum, der bis zu einer
nutzung von zehn Jahren fehlt. so müsste
beispielsweise der oder die begünstigte bei
einem Verkauf des grundstücks nach acht
Jahren 20 Prozent des damals gewährten
Preisnachlasses an die Kommune zurücker-
statten.
insgesamt lassen die leitlinien zum einhei-
mischenmodell den Kommunen trotz aller
Vorgaben der eu einen weiten gestaltungs-
spielraum, um Kriterien für die auswahlent-
scheidung und ihre punktebasierte gewich-
tung festzulegen. auf diese Weise können
Kommunen ihre städtebaulichen und woh-
nungspolitischen Ziele entsprechend dem
örtlichen bedarf mit Hilfe von baulandver-
gaberichtlinien verwirklichen. 
sie können vorgeben, in welchem umfang die
begünstigten ortsverbunden sein müssen
oder welches gewicht der förderung von
behinderten respektive jungen familien
zukommen soll. mit dem beschluss über die
örtlichen regelungen eines einheimischen-
modells übt der rat einer Kommune im besten
sinne kommunale selbstverwaltung aus. ◼

AKTUELLES AUS DEM ONLINE-PORTAL 
INTEGRATION DES StGB NRW 

Verbrauchertipps in 
drei Sprachen

Die Verbraucherzentrale NRW hat zehn Alltags-

Checklisten für Flüchtlinge sowie Migrant-

(inn)en zusammengestellt. Dabei geht es um

Themen wie Kontoeröffnung, Versicherung,

Mobilfunkverträge, Heizen, Wasserverbrauch

und vieles mehr. Die Checklisten stehen in

Deutsch, Englisch und Arabisch zur Verfügung

und können im Internetangebot der Verbrau-

cherzentrale unter www.verbraucherzentrale.

nrw/fluechtlingshilfe heruntergeladen werden.

Fachdiskussion 
„Wohnen organisieren“

Vertreter/innen aus NRW-Kommunen haben im

Online-Portal Integration des StGB NRW über

die Integration von Geflüchteten in den allge-

meinen Wohnungsmarkt diskutiert. Viele Zu-

wandernde haben Probleme, Wohnungen zu

finden, weil sie auf Vorbehalte seitens der Ver-

mieter/innen stoßen. Sie sind daher auf Unter-

stützung angewiesen. Viele Kommunen treten

inzwischen selbst als Mieter auf und vermieten

die Wohnungen an die Flüchtlinge weiter. Der

Einsatz von Mietpaten und -patinnen kann hilf-

reich sein. 

Interkommunale Angebote 
für Flüchtlinge, Schulen und 
Arbeitgeber

Um beim Bevölkerungsrückgang gegenzusteu-

ern, haben die Städte Marienmünster, Nie-

heim und Steinheim das Projekt „EXPO - Exis-

tenzsicherung, Partnerschaft und Ortsbele-

bung“ ins Leben gerufen. Es soll Geflüchteten

berufliche und private Perspektiven aufzeigen,

um sie dauerhaft an einen Ort zu binden. Um

Haupt- und Ehrenamtliche zu entlasten, wurde

ein externer Dienstleister mit der Organisation

beauftragt.

Tipps für den Umgang 
mit Konflikten

In einem Gastbeitrag für das Portal Integration

arbeitet die Konfliktforscherin Isabella Bauer

heraus, mit welchen Strategien Kommunen bei

Planung und Bau von Flüchtlingsunterkünften

auf Anwohner/innen zugehen können. Sie emp-

fiehlt unter anderem das Einbinden von Netz-

werken und eine klare Haltung der Verwaltung.

Zudem sollte die Bevölkerung frühzeitig in Pla-

nungsprozesse eingebunden werden.

Übersicht in einem Ordner

Ein Begleitbuch hilft Migrant(inn)en beim Neu-

start in der Stadt Dormagen. Der vorstruktu-

rierte Ringordner ist für das Sammeln aller

wichtigen Dokumente vorgesehen. Insbeson-

dere für ehrenamtliche Helfer/innen bringt der

Überblick über alle laufenden Prozesse Erleich-

terungen mit sich. Möglich wurde das Projekt

mit der Hilfe von ehrenamtlich Tätigen sowie

Sponsoren.

Projekt mit UMAs und 
jungen Erwachsenen

Die Stadt Beckum hat gute Erfahrungen mit ei-

nem dreiwöchigen Projekt gemacht, das unbe-

gleiteten jungen Zuwanderern die Werte sowie

Rechte und Pflichten der hiesigen Gesellschaft

nahebringt. Wichtiger Bestandteil waren reale

Begegnungen mit Vertreter(inne)n lokaler Ein-

richtungen, die ihre Rolle und ihre Aufgaben in

der jeweiligen Institution erläuterten. So kamen

die jungen Männer unter anderem in Kontakt

mit Polizei, Ärzteschaft, Lehrern/innen und dem

organisierten Vereinssport. 

Im Online-Portal Integration des Städte- und Gemeindebundes NRW unter 

www.kommunen.nrw/integration tauschen sich die 359 Mitgliedskommunen des 

Verbandes über ihre Integrations- und Flüchtlingsarbeit aus. Dabei entsteht eine 

kontinuierlich wachsende Projekt-Datenbank. Außerdem kann dort über Themen 

diskutiert sowie nach Informationen, Material und Dienstleistungen gesucht werden. 
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aschen, Kochen, Heizen - alltagstä-
tigkeiten können rasch gefahren

heraufbeschwören. dies geschieht erst
recht, wenn menschen mit den kulturellen
gegebenheiten vor ort nicht vertraut sind.

so zeigen die erfahrungen in unterkünften
für geflüchtete menschen, dass Haushalts-
geräte und sonstige ausstattungsgegen-
stände oft falsch genutzt werden - mit ris-
kanten folgen für die bewohner. 
für mehr sicherheit sorgen ab sofort zehn
kurze erklärfilme, die ganz ohne sprache aus-
kommen. sie sind von den Provinzial Versi-
cherungen in düsseldorf und münster
gemeinsam mit dem Verband der feuerweh-
ren in nrW produziert worden. „unser Ziel ist
es, ohne Worte menschen ganz unterschied-
licher nationalität zu erreichen“, erklärt bran-
dassessor mirco schneider, leiter der abtei-

lung schadenverhütung / risikoberatung bei
der Westfälischen Provinzial Versicherung.
so wird bewohner(inne)n von flüchtlingsun-
terkünften per szenischer darstellung gezeigt,
welche gefahren bei falscher Handhabung
von elektrogeräten entstehen können.

Brandschutz im Fokus ein schwerpunkt
ist das thema brandschutz. denn sprach-
barrieren erschweren häufig das richtige
Verhalten im brandfall. „mit den filmen kön-
nen wir einen beitrag zur brandschutzauf-
klärung leisten und somit wertvolle Zeit zur
rettung von menschenleben gewinnen“,
erläutert bernd schneider, stellvertretender
Vorsitzender beim Verband der feuerweh-
ren in nrW. somit sind die Videos auch ein
stück aktive integrationsarbeit aller brand-
schutzakteure.

Ralf Tornau  ist 
Schadenverhütungs-
referent bei der West-
fälischen Provinzial
Versicherung

DER AUTOR 

Die Provinzial Versicherungen und der Verband der Feuerwehren 
in NRW haben Videos über sicherheitsbewusstes Verhalten in 
Flüchtlingsunterkünften produziert, die ohne Sprache auskommen 

Gegen die Gefahren im ungewohnten Alltag 

W

▲ Erklärfilme, abzurufen über einen QR-Code mit dem Smartphone, sollen für mehr Sicherheit in Flüchtlingsunterkünften sorgen
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said baouchi, leiter einer flüchtlingsunter-
kunft in dortmund, hat auch die Zukunft
der bewohner/innen im blick: „die erklär-
filme bieten eine gute, da niedrigschwellige
methode, auf mögliche gefahren hinzuwei-
sen. unsere bewohner/innen werden so auf
ein leben als mieter/innen einer eigenen
Wohnung vorbereitet.“
neben dem Verband der feuerwehren
haben ein weiterer öffentlicher Versicherer
sowie die Johanniter-unfall-Hilfe e. V. das
Projekt unterstützt. abrufbar sind die filme
über das scannen eines Qr-Codes, der 
beispielsweise in gebäuden neben einem
feuerlöscher angebracht ist. Über den
onlineshop www.sicherheitserziehung.shop
können neben feuerwehren auch betreiber/
innen von flüchtlingsunterkünften mate-
rialien rund um brandschutz-information
kostenfrei bestellen. ein starterpaket enthält
broschüren zur sicherheit in unterkünften
für flüchtlinge sowie aufkleber und Plakate
mit allen Qr-Codes. ◼

Sie stellten das neue Angebot vor (v.links): Brandassessor Mirco Schneider, Leiter Schadenverhütung/
Risikoberatung bei der Westfälischen Provinzial, Dirk Aschenbrenner, Direktor der Feuerwehr 
Dortmund, Stefan Weber, Leiter Schadenverhütung bei der Provinzial Rheinland, Bernd Schneider,
stellvertretender Vorsitzender beim Verband der Feuerwehren in NRW, und Said Baouchi, Leiter einer
Einrichtung für geflüchtete Menschen in Dortmund 
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Die Besteuerung der
öffentlichen Hand
Handbuch. Verwaltungs- und Steuerrecht
der öffentlichen Unternehmen und der
juristischen Personen des öffentlichen
Rechts. Hidien/Jürgens. 2017. Buch. LVIII,
2.638 S., Hardcover (in Leinen), C.H.BECK,
http:// www.beck-shop.de , ISBN 978-3-
406-699 41-2, Format (B x L): 14,1 x 22,4
cm, Gewicht: 1.579 g, 199 Euro (inkl.
MwSt.)

Die öffentliche Hand ist verfassungsrechtlich
Steuergläubiger und nicht Steuerschuldner.
Gleichwohl werden staatswirtschaftliche
Betätigungen seit jeher besteuert (Selbst-
und Gegenseitigkeitsbesteuerung). Das ver-
streut geregelte, umfangreiche Rechtsgebiet
wird nun in einem Band grundlegend sys-
tematisch sowie anwendungs- und praxis-
orientiert erschlossen.
Das Werk stellt insbesondere die einzelsteu-
erlichen Grundlagen der Besteuerung der
öffentlichen Hand dar und bietet eine grund-
legende Kommentierung zu den einzelnen
Rechtsgebieten. Daneben wird die Besteue-
rung unterschiedlichster staatlicher Einrich-
tungen umfassend und praxisorientiert
behandelt,z. B. von kommunalen Verkehrs-
betrieben, Entsorgungsbetrieben, Friedhö-
fen, Krankenhäusern, kulturellen Einrich-
tungen, Land- und Forstwirtschaft,
Parkraumbewirtschaftung, Sparkassen,

Hochschulen und Rundfunkanstalten.
Dabei finden insbesondere die Aspekte der Kör-
perschaftsteuer, der deutschen und europäischen
Umsatzsteuer unter Berücksichtigung des neuen
2b UStG, der Gewerbesteuer, des Bilanzsteuer-
rechts, der Grund- und Grunderwerbsteuer und
des sonstigen Abgabenrechts Beachtung.
Das Werk deckt umfassend die Themenfelder der
Öffentlichen Hand als Wirtschafts- und Steuersub-
jekt, der Unternehmensformen und der Rechts-
formwahl bis hin zu Public Private Partnership, tax
compliance und der Konkurrentenklage ab: 
• systematische Darstellung der Besteuerung ver-

schiedener kommunaler Unternehmen und Betä-
tigungen

• umfangreiche, grundlegende Kommentierung
zu den einzelnen Rechtsgebieten

• anwendungs- und praxisorientiert
Zielgruppe sind Finanzverwaltung, Finanzgerichte,
Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer,
Notare, Juristische Personen des öffentlichen
Rechts. Weitere Information zu den Autoren finden
Sie unter http://www.beck-shop.de/Hidien-Juer-
gens-Besteuerung-oeffentlichen Hand/product-
view.aspx? product =16625794 .

Az.: 41.6.5.5 mu

Finanzwissenschaft
Eine Einführung in die Staatsfinanzen, bear-
beitet von Prof. Dr. Dr. h.c. Horst Zimmer-
mann, Prof. Dr. Klaus-Dirk Henke und Prof. Dr.
Michael Broer, 12., neu gestaltete und über-

arbeitete Auflage 2017, XXVIII, 357 S. mit
zahlreichen Abbildungen, Schemata und Ta-
bellen, Hardcover, gebunden 34,90 Euro,
Verlag Franz Vahlen GmbH, ISBN 978-3-
8006-5353-9

Das Buch ist eine zielorientierte Einführung in
die öffentlichen Finanzen der Gebietskörper-
schaften (einschl. EU) und der Sozialversiche-
rung. Wissenschaftlich fundiert stehen die Auf-
gaben und Ausgaben, die Einnahmen und die
staatsinterne Organisation im Vordergrund. Die
Neuauflage ist gekürzt und vollkommen neu
gestaltet mit inhaltlichen Neuerungen und
Aktualisierungen.
Horst Zimmermann ist (em.) Professor für
Finanzwissenschaft an der Philipps-Universität
Marburg und Mitglied des Wissenschaftlichen
Beirats beim Bundesministerium der Finanzen.
Klaus-Dirk Henke ist (em.) Professor für Finanz-
wissenschaft und Gesundheitsökonomie im
freien Dienstverhältnis am Institut für Volkswirt-
schaftslehre und Wirtschaftsrecht an der Tech-
nischen Universität Berlin (TU) und Mitglied des
Wissenschaftlichen Beirats beim Bundesminis-
terium der Finanzen. Michael Broer ist Professor
für Volkswirtschaftslehre an der Ostfalia Hoch-
schule für angewandte Wissenschaften in Wolfs-
burg. Zielgruppe: Studierende, Lehrende sowie
Praktiker für einen ersten Überblick über Staats-
finanzen.

Az.: 41 mu
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straßenbau nordrhein-Westfalen. die ergän-
zungslieferung berücksichtigt u. a. die Änderun-
gen im straßen- und Wegegesetz nordrhein-
Westfalen zu der vollständigen einbeziehung
der radschnellwege und ihre gleichsetzung mit
den landesstraßen; einbezogen sind die rege-
lungen zur nutzung der Waldwege für den rad-
verkehr. Zudem sind die Änderungen des lan-
deswassergesetzes, des Hochwasserschutzes,
die erforderliche berücksichtigung von starkre-
genereignissen und den ristWag 2016 (richtli-
nien für bautechnische maßnahmen an straßen
in Wasserschutzgebieten) eingearbeitet. Weitere
rechtsentwicklungen wurden berücksichtigt.
der anhang wurde ebenfalls auf den aktuellen
stand gebracht.

531. nachlieferung | august 2017 | 79,90 euro

a 6 - Kommunale Partnerschaften - begründet
von gerhard skoruppa, oberamtsrat, fortgeführt
von regine fröhlich, regierungsamtsrätin, mas-
ter of Public administration (mPa), dipl.-Ver-
waltungswirtin (fH). der beitrag wurde umfas-
send aktualisiert. 

H 5 - die sozialversicherung - von Werner ger-
lach, Vorstandsvorsitzender i. r. die Kommen-
tierungen zu sgb iV wurden auf den stand der
letzten Änderungen gebracht.

az.: �3.0.�-002/00�

Handbuch für den 
Vollstreckungsdienst

ABC der pfändbaren und unpfändbaren bewegli-
chen Sachen, Forderungen und anderen Vermö-
gensrechte - Handbuch für den Vollstreckungs-
außen- und -innendienst, begründet von Hans
Röder, fortgeführt von Hans-Jürgen Glotzbach
und Rainer Goldbach. 38. Ergänzungslieferung,
Stand April 2017, 306 Seiten, 79,90 Euro; Lose-
blattausgabe: Grundwerk 3.660 Seiten, DIN A 5,
in drei Ordnern, 138 Euro bei Fortsetzungsbezug
(219 Euro bei Einzelbezug). Digitalausgabe: Digi-
talausgabe: Lizenz für 1 - 3 Nutzer im Jahres-
abonnement 199 Euro (inkl. Updates), weitere
Preise (Kombination Print+Digital, Mehrfachli-
zenzen) auf Anfrage. ISBN 978-3-7922-0019-3
(Print), ISBN 978-3-7922-0166-4 (Digital), Verlag
W. Reckinger, Siegburg

das „Handbuch für den Vollstreckungsdienst“
wird aufgrund gesetzlicher Änderungen sowie
neuer erlasse und Verordnungen regelmäßig
aktualisiert. seit der grundlegenden neugestal-
tung des Werkes im Jahr 2010 haben sich viele
der Verweise auf die erläuterungen im „abC“

H 10 nW - Krankenhausgestaltungsgesetz des
landes nordrhein-Westfalen (KHgg nrW) - von
dr. frank becker, rechtsanwalt, münster, dr. oli-
ver bertram, rechtsanwalt, düsseldorf, dr. mar-
kus Heitzig, rechtsanwalt, münster, dr. oliver
Klöck, rechtsanwalt, düsseldorf, dr. Jörg lafon-
taine, ministerialrat, ministerium für arbeit,
gesundheit und soziales nordrhein-Westfalen,
düsseldorf, dr. frank stollmann, ltd. ministeri-
alrat, ministerium für arbeit, gesundheit und
soziales nordrhein-Westfalen, düsseldorf. mit
dieser lieferung wurde die Kommentierung erst-
mals überarbeitet. dies betrifft die erläuterungen
zu den §§ 8 (Patientenorientierte Zusammen-
arbeit), 9 (organspende), 11 (rechtsaufsicht),
13 (rahmenvorgaben), 14 (regionale Planungs-
konzepte), 16 (feststellungen im Krankenhaus-
plan), 21 (Verwendung der Pauschalmittel), 31
a (unerlaubte Zuweisungen gegen entgelt) und
38 (inkrafttreten) KHgg nrW. 

l 12e - straßennamen, straßennamensschilder
und Hausnummern - von regierungsamtsrätin,
master of Public administration (mPa), dipl.-
Verwaltungswirtin (fH) regine fröhlich. der bei-
trag wurde aktualisiert.

530. nachlieferung | Juli 2017 | 79,90 euro

K 31a - Waffenrecht - von Kurt meixner, ltd.
ministerialrat a. d. die Kommentierungen zu
den §§ 5 (Zuverlässigkeit), 20 (erwerb und besitz
von schusswaffen durch erwerber infolge eines
erbfalls), 34 (Überlassen von Waffen oder muni-
tion, Prüfung der erwerbsberechtigung, anzei-
gepflicht), 50 (gebühren und auslagen) und 57
(Kriegswaffen) wurden überarbeitet.

l 3 - die Verantwortung der gemeinden und
Kreise bei der Wahl der schöffinnen und schöf-
fen - von Hasso lieber, rechtsanwalt, staatsse-
kretär für Justiz a. d., Vorsitzender des bundes-
verbandes ehrenamtlicher richterinnen und
richter, ehem. Präsident des europäischen netz-
werkes der organisationen ehrenamtlicher rich-
ter (european network of associations of lay
Judges- enalJ). der beitrag wurde komplett
überarbeitet und enthält neben der darstellung
der aktuellen rechtslage auch Vorschläge für
den gesetzgeber, wie durch eine reform der
schöffenwahl der aufwand für die kommunalen
Verwaltungen verringert und gleichzeitig die
Qualität der (künftigen) amtsinhaber verbessert
und infolgedessen die strafverfahren effizienter
werden können.

l 12 nW - straßen- und Wegegesetz des landes
nordrhein-Westfalen (strWg nrW) - von regie-
rungsdirektor Joachim majcherek, landesbetrieb

Praxis der Kommunal-
Verwaltung
Landesausgabe Nordrhein-Westfalen. Ratgeber
für die tägliche Arbeit aller Kommunalpolitiker
und der Bediensteten in Gemeinden, Städten und
Landkreisen (Loseblattsammlung inkl. 3 Online-
Zugänge / auch auf DVD-ROM erhältlich). Heraus-
gegeben von: Jörg Bülow, Dr. Jürgen Busse, Dr.
Jürgen Dieter, Werner Haßenkamp, Prof. Dr.
Hans-Günter, Henneke, Dr. Klaus Klang, Prof. Dr.
Hubert Meyer, Prof. Dr. Utz Schliesky, Prof. Dr.
Gunnar Schwarting, Prof. Dr. Christian O. Steger,
Hubert Stubenrauch, Prof. Dr. Wolf-Uwe Sponer,
Johannes Winkel und Uwe Zimmermann. KOM-
MUNAL- UND SCHUL-VERLAG, 65026 Wiesbaden,
Postfach 3629, Telefon 0611-88086-10, Telefax
0611-88086-77, www.kommunalpraxis.de, 
E-Mail: info@kommunalpraxis.de

die vorliegende (nicht einzeln erhältliche) lie-
ferung enthält:

529. nachlieferung | Juli 2017 | 79,90 euro

a 1 - europarecht für Kommunen - von Prof. Judr.
d. a. Heid, Ph.d, Professorin an der Hochschule
des bundes für öffentliche Verwaltung in brühl
bei bonn. der beitrag wurde überarbeitet, wobei
letztlich der Vertrag von lissabon die Position
und die rechte der Kommunen und damit deren
einflussmöglichkeiten in der eu deutlich gestärkt
hat.

a 26 nW - das landeswahlrecht in nordrhein-
Westfalen - begründet von dr. jur. Walter gen-
sior, fortgeführt von Hans Wittrock, ministeri-
alrat a. d., weiter fortgeführt von markus tiedtke,
ministerialrat, stellvertretender landeswahlleiter
nrW. der beitrag wurde für die landtagswahl
2017 überarbeitet.

C 11 - Juristische Probleme bei der Personalaus-
wahl - von dr. Klaus rischar. mit dieser Überar-
beitung wurde weitere aktuelle rechtsprechung
eingefügt.

f 10 nW - nachbarrechtsgesetz nordrhein-West-
falen (nachbg nrW) - von detlef stollenwerk.
mit dieser Überarbeitung wurden die Kommen-
tierungen zu den §§ 1 (gebäude), 2 (ausnahmen),
19 (begriff), 23a (Wärmedämmung und grenz-
ständige gebäude), 24 (inhalt und umfang), 27
(niederschlagwasser), 32 (einfriedungspflicht),
33 (einfriedungspflicht des störers), 35 (beschaf-
fenheit), 45 (ausnahmen), 47 (ausschluss des
beseitigungsanspruchs), 55 (inkrafttreten) aktua-
lisiert; neue rechtsprechung wurde eingearbei-
tet.
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schutzgesetze der Länder - Bereichsspezifischer
Datenschutz. Von Dr. jur. Lutz Bergmann, Re-
gierungsdirektor a. D., Dipl.-Verwaltungswirt
(FH) Roland Möhrle und Professor Dr. jur. Armin
Herb, Rechtsanwalt. Erschienen im Richard
Boorberg Verlag GmbH & Co KG; 
bestellung@boorberg.de , www.boorberg.de,
Loseblattwerk, etwa 3.560 Seiten, 96 Euro
einschl. 3 Ordnern und CD-ROM ISBN 978-3-
415-00616-4

der in Wirtschaft und Verwaltung anerkannte
Kommentar bietet zum komplizierten daten-
schutzrecht des bundes und der länder eine
umfassende und detaillierte darstellung auf
aktuellem stand. eine Vielzahl von diagrammen,
mustern und tabellen macht das datenschutz-
recht klar und verständlich.
alle Änderungen des bdsg vollständig kom-
mentiert, praxisgerechte Kommentierung des
bdsg unter berücksichtigung neuer entwick-
lungen (z. b. Cloud Computing) mit Checklisten,
Übersichten und schaubildern, text des bun-
desmeldegesetzes, alle landesdatenschutzge-
setze sowie das ldsg bW mit anmerkungen,
multimedia und datenschutz. mit der 50.
ergänzung neu bearbeitet datenschutzgesetze
der Kirchen, datenschutzvorschriften aus allen
büchern des sgb mit erläuterungen, mit der
50./51. el: eu-datenschutz-grundverordnung
mit einer systematischen einführung und einer
synopse bdsg - eu-ds-gVo sowie ersten Kom-
mentierungen der eu-ds-gVo (art. 1, 30 und
32) mit formularen für die Praxis, arbeitshilfen
und sachregister auf Cd-rom.
die 51. ergänzungslieferung, erschienen am
15. november 2016, ist auf dem stand septem-
ber 2016. diese enthält u. a. ein inhaltsverzeich-
nis der neuen Cd-rom mit aktualisierten 
texten, mustern, formularen und arbeitshilfen
(z. b. Verzeichnis nach art. 30 eu-ds-gVo), in
der systematik die neuen europäischen ent-
wicklungen, ergänzungen zu allen Änderungen
bei verschiedenen landesdatenschutzgesetzen
(mit einem inhaltsverzeichnis aller ldsg auf
neuestem gesetzlichen stand vorab), ergän-
zungen zu sgb X, erste Kommentierungen zur
eu-datenschutz-grundverordnung. 
diese gilt zwar erst ab dem 25. mai 2018, doch
müssen zu diesem Zeitpunkt bereits diverse
Vorgaben erfüllt sein. dies gilt in weiten teilen
unabhängig vom noch zu erlassenden bdsg-
nachfolgegesetz. um den beziehern zu helfen,
wurden deshalb in der eu-ds-gVo schon kom-
mentiert: art. 1 eu-ds-gVo: gegenstand und
Ziele, art. 30 eu-ds-gVo: Verzeichnis von Ver-
arbeitungstätigkeiten (mit zwei formularen als
Vorschlag für die Verzeichnisse), art. 32 eu-ds-
gVo: sicherheit der Verarbeitung.

aZ.:�7.17 ◼

bzw. in der einführung geändert. die erforder-
liche anpassung dieser Verweise wird mit dieser
ergänzungslieferung weitgehend abgeschlossen.
daneben werden weitere aktualisierungen im
abC umgesetzt. die vorliegende ergänzungslie-
ferung (stand april 2017) enthält außerdem die
zum 1. Juli 2017 in Kraft getretenen neuen Pfän-
dungsfreigrenzen des § 850c ZPo.

az.: 4�.��.�

Aufsichtsrat im 
kommunalen 
Unternehmen 
Drei neue rechtsformspezifische Ratgeber für die
tägliche Arbeit als Aufsichtsratsmitglied in der
kommunalen Wirtschaft von Arnulf Starck und
Dr. Nicole Elert: „Aufsichtsrat im kommunalen
Unternehmen: Die GmbH mit fakultativem Auf-
sichtsrat“, ISBN 978-3-87750-905-0; „Aufsichts-
rat im kommunalen Unternehmen: Die GmbH mit
mitbestimmtem Aufsichtsrat“, ISBN 978-3-
87750-906-7; „Aufsichtsrat im kommunalen Un-
ternehmen: Die AG“, ISBN 978-3-87750-907-4;
VKU Verlag, Bestellmöglichkeit unter www.vku-
shop.de oder über den Buchhandel

die Komplexität der arbeit kommunaler aufsichts-
räte nimmt täglich zu. Wirtschaftliche rahmen-
bedingungen ändern sich, neue gesetze und recht-
sprechung sind zu beachten. allgemein zugängliche
juristische literatur kann eine erste orientierung
bieten. sie gibt aber in der täglichen Praxis nicht
auf alle fragen eine kurze antwort und ist für den
juristischen laien nicht immer verständlich.
diese lücke schließen die vorliegenden bücher,
die sich mit den themen des kommunalen auf-
sichtsrates beschäftigen - von „rechten und
Pflichten über Haftung bis zum bilanzen lesen
und verstehen“. die autoren arnulf starck,
rechtsanwalt, steuerberater und Partner der
Pricewaterhouse Coopers gmbH Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft, und dr. nicole elert,
rechtsanwältin und leiterin des bereichs arbeits-
und migrationsrecht der PricewaterhouseCoo-
pers gmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
haben dabei stets die sicht des kommunalen
aufsichtsrats im blick. 
anhand von fragen, die immer wieder von akti-
ven und potenziellen aufsichtsratsmitgliedern
gestellt werden, zeigen die autoren praxisrele-
vante lösungen auf, geben Hilfestellungen und
empfehlungen für die tägliche Praxis. 
die bücher führen den leser durch die Komple-
xität des deutschen aufsichtsratsrechts. Über-
sichtlich und leicht verständlich beantworten
sie die zentralen fragen einer aufsichtsratstä-
tigkeit und erläutern anhand von schaubildern

vereinfacht schwierige juristische fallgestaltun-
gen. in drei separaten bänden - „die ag“, „die
gmbH mit mitbestimmtem aufsichtsrat“ und
„die gmbH mit fakultativem aufsichtsrat“ - wer-
den die inhalte in je 30 Kapiteln rechtsformspe-
zifisch aufbereitet.

az.: 28.�.2-005/002 we

Aktuelle Themenfelder
der Änderungsnovellen
2017 im Städtebau- und
Raumordnungsrecht
Hrsg. v. Willy Spannowsky und Andreas Hofmeis-
ter, Lexxion Verlag, ISBN 978-3-86965-306-8;
110 Seiten, 32 Euro

mit dem gesetz zur umsetzung der rl 2014/52/eu
im städtebaurecht und zur stärkung des neuen
Zusammenlebens in der stadt vom 04.05.2017,
das am 13.05.2017 in Kraft getreten ist, wurden
einige Veränderungen am Verfahren der städte-
baulichen Planung sowie an den Vorschriften zur
fehlerheilung vorgenommen, welche für die Pla-
nungspraxis in den gemeinden und Planungsbü-
ros von erheblicher bedeutung sind. außerdem
wurden planinhaltliche steuerungsmöglichkeiten
und die planersetzenden Vorschriften verändert. 
Zugleich hat der gesetzgeber raumordnungs-
rechtliche Vorschriften geändert, die ebenfalls
für die städtebauliche Planung relevant sind:
Verbesserung des Hochwasserschutzes und
Änderungen raumplanerischer anforderungen
für großvorhaben. der vorliegende band enthält
die schriftlich ausgearbeiteten Vorträge der unter
der schirmherrschaft des bmub vom lehrstuhl
für Öffentliches recht an der technischen uni-
versität Kaiserslautern am 14.03.2017 veran-
stalteten fachtagung zum thema „aktuelle the-
menfelder der Änderungsnovellen 2017 im
städtebau- und raumordnungsrecht“. 
auf der fachtagung, die sich sowohl an stadt-
planerinnen und stadtplaner als auch an auf
dem gebiet des städtebaurechts tätige rechts-
anwältinnen und rechtsanwälte richtete, wur-
den die novellen vorgestellt und diskutiert.
ergänzend wurde in form von länderberichten
über aktuelle entwicklungen im bereich erneu-
erbare energien und naturschutz informiert.

az.: 20.0.� gr

Datenschutzrecht
Kommentar, Bundesdatenschutzgesetz - Euro-
päische Datenschutz-Grundverordnung - Daten-
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EU-Auszeichnung für 
die Stadt Altena

altena gehört zu den 97 städten in europa,
die erstmals im rahmen des europäischen
förderprogramms urbaCt für nachhaltige
und integrierte stadtentwicklung ausgezeich-
net werden. die Kommune erhält die aus-
zeichnung für ihren strategischen umgang
mit schrumpfung und stagnation. altena
setze konsequent auf Verkleinerung, 
effiziente nutzung von ressourcen, die arbeit
von ehrenamtlichen, wirtschaftliche re-
vitalisierung und die integration von
migrant(inn)en. 2015 habe die Kommune
zum ersten mal seit 1970 wieder einen bevöl-
kerungszuwachs verzeichnen können. neben
altena gehören aus deutschland noch Chem-
nitz, Hamburg, münchen und Pforzheim zu
den Preisträgern.

Bewerbung um 
Europäische 
Arzneimittelagentur
deutschland hat sich mit der bundesstadt
bonn um den sitz der europäischen arznei-
mittelagentur (ema) beworben. diese
befindet sich derzeit in london und soll im
Zuge des eu-austritts von großbritannien
umziehen. der frühere nrW-ministerprä-
sident Wolfgang Clement wird die be-
werbung in den kommenden monaten als 
sonderbeauftragter des bundesgesund-
heitsministeriums unterstützen. neben der
ema wird auch die europäische banken-
aufsicht eba als folge des brexit einen
neuen standort erhalten. um diesen hat
sich deutschland mit der finanzmetropole
frankfurt am main beworben. die entschei-
dung über die künftigen standorte von ema
und eba durch den rat für allgemeine
angelegenheiten und außenbeziehungen
wird für november 2017 erwartet.

Suche nach grünsten
Städten und Gemeinden
die europäische Kommission sucht die grüns-
ten städte und gemeinden europas. für den
„european green Capital award“ im Jahr
2020 können sich städte mit mehr als
100.000 einwohner/innen bewerben. der

„european green leaf award“ für 2019 rich-
tet sich an städte und gemeinden mit einer
einwohnerzahl zwischen 20.000 und
100.000. mit den aktuellen Wettbewerbs-
runden sind erstmals auch Preisgelder ver-
bunden. die gewinnerstadt des „european
green Capital award“ erhält 350.000 euro.
bis zu zwei städte können das „european
green leaf“ und damit jeweils 75.000 euro
gewinnen. einsendeschluss ist jeweils der
18. oktober 2017, informationen im internet
unter http://ec.europa.eu/environment/
europeangreencapital/launch-of-call-2020-
2019/ .

Bürgerschaftsprogramm
2018
die europäische Kommission hat im august
2017 das arbeitsprogramm für die um-
setzung des eu-Programms „europa für 
bürgerinnen und bürger“ im Jahr 2018 ver-
öffentlicht. gegenüber dem diesjährigen
Programm gibt es neben kleineren Änderun-
gen einige ergänzungen bei den Prioritäten.
so werden die bekannten schwerpunktthe-
men um das europäische Jahr des kulturellen
erbes 2018 ergänzt. Zudem kann das neue
europäische solidaritätskorps als instrument
in zukünftige Projekte einbezogen werden.
im rahmen des bürgerschaftsprogramms
„europa für bürgerinnen und bürger“ werden
unter anderem Kommunalpartnerschaften
gefördert.

Europäische Kulturerbe-
Stätten digital
als „stätten des Westfälischen friedens“
haben die rathäuser von münster und osna-
brück im Jahr 2015 das europäische Kultur-
erbe-siegel erhalten. in welch prominenter
gesellschaft sich beide städte mit dieser aus-
zeichnung in europa befinden, verdeutlicht
nun eine von der stadt osnabrück entwi-

ckelte digitale europakarte mit allen 29 bis-
her ausgezeichneten stätten. Über die Karte
können sich interessierte in 21 sprachen
darüber informieren, welche bedeutung die
ausgezeichneten stätten für die geschichte
und das heutige europa haben. alle orte und
ereignisse symbolisieren europäische ideale,
Werte, die geschichte und die europäische
integration. die Karte ist im internet aufzu-
rufen unter geo.osnabrueck.de/ehl .

NRW-Schülerwettbewerb
„EuroVisions 2017“
der diesjährige nordrhein-westfälische schü-
lerwettbewerb „euroVisions 2016“ steht im
Zeichen des 60. Jahrestages der unterzeich-
nung der römischen Verträge. unter dem
motto „#Wertvolles europa“ sollen Jugend-
liche in bildern oder Kurzfilmen darstellen,
welche europäischen Werte ihnen besonders
wichtig sind. teilnehmen können alle
Jugendlichen der sekundarstufe i und ii aus
nrW sowohl als einzelpersonen, arbeits-
gruppen oder Klassen. in der Kategorie „bil-
der“ gibt es für die drei erstplatzierten jeder
sekundarstufe jeweils 750, 500 und 300
euro. der beste Kurzfilm wird mit jeweils 750
euro prämiert. einsendeschluss ist der 20.
oktober 2017, Weitere informationen im
internet unter https://mbem.nrw/de/
eurovisions .

Übersetzerwettbewerb
„Juvenes Translatores“
der Übersetzungswettbewerb der europäi-
schen Kommission am 23. november 2017
steht unter dem motto „eu 60 - der 60. Jah-
restag der unterzeichnung des Vertrages zur
gründung der europäischen gemeinschaft“.
beteiligen können sich schüler/innen wei-
terführender schulen, die im Jahr 2000 gebo-
ren sind. die teilnehmenden müssen einen
text zum motto im umfang einer seite aus
einer der 24 eu-amtssprachen in eine andere
eu-amtssprache übersetzen. Pro mitglied-
staat darf jeweils die gewinnerin oder der
gewinner mit einer begleitperson und einer
lehrkraft zur Preisverleihung nach brüssel
reisen. schulen können sich bis zum 20. okto-
ber 2017 im internet unter der adresse
http://ec.europa.eu/translatores/index_de.
htm für den Wettbewerb anmelden. ◼
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Beteiligtenfähigkeit 
kommunaler Wähler-
Vereinigungen
Kommunale Wählervereinigungen sind - anders
als politische Parteien - im landesrechtlichen
Organstreitverfahren nicht beteiligtenfähig.
(Amtlicher Leitsatz)

VerfgH nrW, beschluss vom 27.06.20�7 
- az.: VerfgH �4/�6 -

nachdem der nordrhein-westfälische Verfas-
sungsgerichtshof (VerfgH) mit urteil vom
06.07.1999 - VerfgH 14, 15/98 - entschieden
hatte, dass die beibehaltung der 5 %-sperrklausel
in § 33 abs. 1 KWahlg (a. f.) mit dem recht auf
Chancengleichheit als politische Partei aus art.
21 gg, art. 1 abs. 1 lV und dem recht auf gleich-
heit der Wahl aus art. 28 abs. 1 satz 2 gg, art. 1
abs. 1, art. 2 lV nicht vereinbar war und aufgrund
des urteils die sperrklausel durch das gesetz zur
Änderung wahlrechtlicher Vorschriften vom
14.07.1999 (gV. nrW. s. 412) ersatzlos gestri-
chen wurde, wurde mit dem sog. Kommunal-
vertretungsstärkungsgesetz in art. 78 abs. 1 lV
für die Wahlen der räte der gemeinden, der
bezirksvertretungen, der Kreistage und der Ver-
bandsversammlung des regionalverbandes ruhr
eine 2,5 %-sperrklausel festgeschrieben und §
33 KWahlg entsprechend geändert. das gesetz
trat am 01.07.2016 in Kraft.
die antragstellerin des hiesigen Verfahrens ist
eine in ihrer tätigkeit auf einen bestimmten
landkreis beschränkte kommunale Wählerver-
einigung. nach § 2 ihrer satzung vertritt sie aus-
schließlich kommunalpolitische interessen, hat
das Ziel, an der politischen Willensbildung ihres
Kreises mitzuwirken, beteiligt sich zu diesem
Zweck an Kommunalwahlen und unterstützt
ihre mitglieder, die dem Kreistag und/oder
gemeinde- und stadträten sowie bezirksaus-
schüssen im Kreis angehören. bei der letzten
Kommunalwahl im Jahr 2014 erlangte sie mit
einem stimmenanteil von 3,01 % zwei sitze im
Kreistag. 
die antragstellerin hat am 10.12.2016 ein organ-
streitverfahren eingeleitet. in ihrer begründung
trägt sie zum einen vor, dass sie, auch ohne poli-
tische Partei zu sein, im organstreitverfahren
beteiligtenfähig sei. nur so sei ihr eine effektive
durchsetzung ihres rechts auf chancengleiche
teilnahme an Kommunalwahlen möglich. Zum
anderen genüge die sperrklausel nicht den von
der verfassungsgerichtlichen rechtsprechung
entwickelten anforderungen an differenzierun-
gen innerhalb der Wahlgleichheit, die aufgrund
ihrer bundesverfassungsrechtlichen Verankerung

SERVICE RECHT

der bestimmt noch aus dem Zweck zu entneh-
men, so verbleibt die für die Zweitwohnungs-
steuerpflicht erforderliche Verfügungsmacht
bei dem Verleiher. 

3. Voraussetzung für die Zweitwohnungssteuer-
pflicht von Miteigentümern ist nicht die je-
weilige Verfügungsmacht der einzelnen Mit-
eigentümer, sondern deren gemeinschaftliche
Verfügungsmacht. (Amtliche Leitsätze)

bVerwg, urteil vom ��.�0.20�6 
- az.: 9 C 28/�5 -

mit ihrer revision wendet sich die beklagte Kom-
mune gegen die aufhebung eines an die Klägerin
gerichteten Zweitwohnungssteuerbescheids
durch das berufungsgericht. das bundesverwal-
tungsgericht (bVerwg) gab der revision statt
und hob das berufungsurteil auf.
die Klägerin ist 2005 gemeinsam mit ihrem bru-
der und ihrer schwester „in gesellschaft nach

dem bürgerlichen recht“ als eigen-
tümerin einer 120 m² großen
Wohnung im stadtgebiet der
beklagten im grundbuch einge-
tragen. die Wohnung wurde von
september 2006 bis august 2008
und von september 2009 bis
dezember 2011 vom bruder der
Klägerin unentgeltlich als Haupt-
wohnung genutzt. im Januar 2012
blieb die Wohnung ungenutzt.
Von februar 2012 bis oktober
2013 nutzte die schwester der Klä-
gerin sie unentgeltlich als Haupt-
wohnung. 
in der Zeit von mitte oktober 2013
bis märz 2015 war die Wohnung
Hauptwohnung der Klägerin. der
Verwaltungsgerichtshof hob das

urteil des Verwaltungsgerichts, den bescheid
der beklagten sowie den Widerspruchsbescheid
auf. er verneinte eine Zweitwohnungssteuer-
pflicht der Klägerin unabhängig davon, ob die
Wohnung im gesamthandseigentum oder im
miteigentum der Klägerin und ihrer geschwister
gestanden habe. eine gesellschaft bürgerlichen
rechts könne nicht zur Zweitwohnungssteuer
herangezogen werden. die Klägerin selbst sei
nicht inhaberin der Wohnung gewesen. als mit-
eigentümerin habe sie ebenfalls keine Verfü-
gungsmacht innegehabt. 
sei für die unentgeltliche Überlassung der Woh-
nung an den bruder und die schwester der 
Klägerin aufgrund eines leihverhältnisses die
geltung der mietrechtlichen Kündigungsvor-
schriften vereinbart gewesen, so habe den übri-
gen miteigentümern die jederzeitige Verfü-
gungsmacht gefehlt. nichts anderes gelte,
wenn die mietrechtlichen Kündigungsvorschrif-

in art. 28 abs. 1 satz 2 gg auch der landesver-
fassungsändernde gesetzgeber zu beachten
habe.
der VerfgH entschied demgegenüber, dass die
antragstellerin im organstreitverfahren nach
art. 75 nr. 2 der landesverfassung (lV nrW), §
12 nr. 5, §§ 43 ff. VerfgHg nrW nicht beteilig-
tenfähig sei, weil sie keine politische Partei ist.
im organstreitverfahren entscheidet der Verfas-
sungsgerichtshof über die auslegung der Ver-
fassung aus anlass von streitigkeiten über den
umfang der rechte und Pflichten eines obersten
landesorgans oder anderer beteiligter, die durch
diese Verfassung oder in der geschäftsordnung
eines obersten landesorgans mit eigenen rech-
ten ausgestattet sind. 
Hierzu gehören nach der rechtsprechung des
Verfassungsgerichtshofs auch politische Parteien
und ihre landesverbände. Kennzeichnend für
politische Parteien sei insbesondere der Wille zur
einflussnahme auf die politische
Willensbildung im bereich des bun-
des oder eines landes und zur teil-
nahme an den jeweiligen Parla-
mentswahlen. deshalb seien - in
Übereinstimmung mit der recht-
sprechung des bVerfg - kommu-
nale Wählervereinigungen und
sog. rathausparteien, die ihre
tätigkeit auf den örtlichen bereich
beschränken und nur an Kommu-
nalwahlen teilnehmen, keine poli-
tischen Parteien. durch die feh-
lende beteiligtenfähigkeit im
organstreitverfahren sei die
antragstellerin jedoch nicht rechts-
schutzlos gestellt. Zur Verteidigung
ihres rechts auf chancengleiche
teilnahme an Kommunalwahlen
stehe ihr das Wahlprüfungsverfahren nach §§
39 ff. KWahlg zur Verfügung, in dessen rahmen
der rechtsweg zu den Verwaltungsgerichten
eröffnet ist (§ 41 KWahlg).

Zweitwohnungssteuer
bei Gesamthands- und
Miteigentümern
1. Wird eine Wohnung im Rahmen eines Leih-

verhältnisses unentgeltlich zur alleinigen
Nutzung überlassen, so begibt sich der Ver-
leiher dadurch der für seine Zweitwohnungs-
steuerpflicht erforderlichen Verfügungs-
macht, wenn die Geltung der mietrechtlichen
Kündigungsvorschriften der §§ 573 ff. BGB
vereinbart worden ist.

2. Enthält der Leihvertrag keine Abrede über
die Geltung der mietrechtlichen Kündigungs-
vorschriften und ist die Dauer der Leihe we-
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Carl Georg Müller, 
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ten nicht vereinbart gewesen seien. Zwar habe
die Wohnung dann jederzeit zurückgefordert
werden können. die Klägerin sei dazu jedoch auf
die Zustimmung zumindest eines weiteren mit-
eigentümers angewiesen gewesen.
das bVerwg tritt dem entgegen. eine steuer-
pflicht könne für den eigentümer, mieter oder
sonst nutzungsberechtigten auch dann begrün-
det werden, wenn er die Wohnung nicht selbst
nutzt, sondern sie anderen unentgeltlich zur Ver-
fügung stelle. Wer eine Wohnung einem ange-
hörigen oder einem sonstigen dritten unent-
geltlich zur nutzung überlasse, betreibe selbst
aufwand. er könne inhaber der Wohnung sein,
soweit er sie weiterhin hält und sich der Verfü-
gungsmacht über sie nicht begibt, sich also die
möglichkeit der eigennutzung offenhalte. 
der steuerpflichtige inhaber der Wohnung
begebe sich der Verfügungsmacht über sie nicht
dadurch, dass er sie dem dritten nur tatsächlich
zur nutzung überlässt. nach diesen maßstäben
verletze das berufungsurteil bundesrecht, soweit
es die Zweitwohnungssteuerpflicht der Klägerin
für den fall verneint, dass die Wohnung, für die
die steuer festgesetzt worden ist, im miteigen-
tum der Klägerin und ihrer geschwister stand.

Friedwald und 
Naturschutzrecht
Das Verwaltungsgericht Köln hat der Klage des
B.U.N.D. gegen eine naturschutzrechtliche Be-
freiung, die der Rhein-Sieg-Kreis der Gemeinde
Swisttal zur Errichtung und zum Betrieb eines
Naturfriedhofs erteilt hatte, stattgegeben. (Ori-
entierungssatz)

Vg Köln, urteil vom 05.09.20�7 

- az.: 2 K 6600/�5 -

die gemeinde swisttal beabsichtigt die errich-
tung und den betrieb eines naturfriedhofs auf
privaten grundstücken. dabei sollen die urnen
der Verstorbenen mitten im Wald an den Wur-
zeln der bäume beigesetzt werden, wobei der
Wald seine natürliche erscheinung behalten soll
und eine grabpflege nicht stattfindet. die pri-
vaten grundstücke liegen im bereich des land-
schaftsplans 4 des rhein-sieg-Kreises. damit
unterliegen sie naturschutzrechtlichen beschrän-
kungen. 
mit bescheid aus oktober 2015 befreite der
beklagte Kreis die gemeinde swisttal von den
Verboten des landschaftsplans hinsichtlich vierer
schutzgebiete um die burg Heimerzheim auf
einer gesamtfläche von ca. 37 ha. gegen diesen
befreiungsbescheid hat der Kläger Klage mit der
begründung erhoben, die rechtlichen befrei-
ungsvoraussetzungen des bundesnaturschutz-
gesetzes, wonach ein atypischer sonderfall vor-
liegen müsse, seien nicht gegeben. außerdem
bestehe kein erforderliches überwiegendes inte-
resse an der befreiung von den Verboten des
landschaftsplans. durch die umfangreiche
befreiung werde das schutzgebiet praktisch
funktionslos.
das gericht hat der Klage stattgegeben und zur
begründung ausgeführt, die naturschutzrecht-
liche befreiung sei rechtswidrig. denn die Voraus-
setzungen für eine befreiung seien nicht erfüllt.
entgegen der auffassung des beklagten liege
kein unvorhergesehener sonderfall vor. dies
ergebe sich hinsichtlich des naturschutzgebiets
schon aus den festsetzungen des landschafts-
plans selbst. der friedwald könne in seiner kon-
kreten gestalt nur errichtet werden, wenn zuvor
eine entsprechende Änderung des landschafts-
plans erfolge. die entscheidung ist noch nicht
rechtskräftig. ◼

PORTAL INTERKOMMUNALE ZUSAMMENARBEIT 
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um einjährigen Bestehen des
Online-Portals Interkommu-

nale Zusammenarbeit der kom-
munalen Spitzenverbände NRW
trafen sich Mitte September rund
50 kommunale Führungskräfte
und Extert(inn)en in der NRW.
Bank Düsseldorf zum Erfah-
rungsaustausch. Staatssekretär
Dr. Jan Heinisch vom NRW-Minis-
terium für Heimat, Kommunales,
Bau und Gleichstellung gab dabei
einen Ausblick auf Vorhaben und
Ziele der neuen Landesregierung. FO
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Letzte Zufluchtsstätten 
für gefährdete Arten

Vielfalt erhalten, natürliche Wildnis schaffen, die Selbst -
heilungskräfte der Natur wecken – das sind wichtige Grund-
sätze der BUNDstiftung. Was heißt das konkret?

Die Stiftung erwirbt Flächen, um die Natur auf genau diese
Weise zu schützen. In der Goitzsche-Wildnis bei Bitterfeld zum
Beispiel hat sie dafür gesorgt, dass aus einer rund 1.300 Hektar
großen, kargen Mondlandschaft Lebendiges erwachsen ist. 
Kristallklare Seen haben Kraniche zu Besuch, lange verschwun-
dene Gras- und Krautfluren gedeihen.

In der Hohen Garbe, direkt an der Elbe, konnte sich einer der
wenigen verbliebenen Hartholzauwälder an der Elbe halten. 
Um dieses Naturjuwel zu bewahren und zu entwickeln, erwirbt
die BUNDstiftung dort seit 2014 Flächen.

Am ehemaligen Todesstreifen zwischen den beiden deutschen
Staaten schützt der BUND seit 1989 zudem das damals so be-
nannte „Grüne Band“. Dank einer gezielten Förderung durch die
BUNDstiftung konnten sich bis dato mehr als 1.200 bedrohte
Tier- und Pflanzenarten ins Grüne Band retten.

Informieren Sie sich jetzt über Ihre Möglichkeiten
der Unterstützung. 
Ihre Ansprechpartnerin Nicole Anton ist unter 
Telefon: (0 30) 2 75 86 -461 zu erreichen. 

BUNDstiftung · Am Köllnischen Park 1 · 10179 Berlin
www.bund-stiftung.de 
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Kommunale Daseinsvorsorge  
durch optimal abgestimmte Prozesse
Nutzen Sie unsere 20-jährige Beratungserfahrung  
mit Kommunen in NRW

Kommunal Agentur NRW GmbH
Cecilienallee 59, 40474 Düsseldorf
Tel: 0 211 / 4 30 77 – 0
fax: 0 211 / 4 30 77 – 22

info@KommunalAgenturNRW.de
www.KommunalAgenturNRW.de


